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________________________________________________________Ruppelt / Lison 

Geleitwort 
 

Georg Ruppelt und Barbara Lison 

 

Seit 2001 legt IFLA/FAIFE im Zweijahresrhythmus einen „Weltbericht“ zur 
Freiheit von Bibliotheken und Information vor. Im Anschluss an den Bericht 
von 2005 publiziert „Bibliothek & Information Deutschland (BID)“ hiermit einen 
Bericht, der nicht nur sprachlich zugleich wichtige Aufgaben und Ziele unseres 
Dachverbandes selbst definiert. Mit der aus dem Englischen übersetzten Ver-
öffentlichung der mittlerweile berühmten Zusammenschau des IFLA/FAIFE-
Komitees wird der deutschen Öffentlichkeit gleichsam ein Bericht über geisti-
ge, soziale und politische Umweltverschmutzung in der Bibliotheks- und Infor-
mationswelt geboten. 

Die grundsätzlicheren Abhandlungen über Gesetzgebung zur Informationsfrei-
heit, zu Auswirkungen des USA PATRIOT ACT und zur sozialen Verantwor-
tung bibliothekarischer Tätigkeit sowie die differenzierte Zusammenfassung 
und Analyse der Ergebnisse der weltweiten Befragung sind hier vollständig in 
deutscher Übersetzung enthalten. Auf die 84 Länderberichte hingegen musste 
aus Umfangsgründen verzichtet werden, sie sind nur in der englischen Origi-
nalausgabe zu lesen – mit Ausnahme des von BID verantworteten Länderbe-
richts über Deutschland. 

Die Thematik dieses Berichtes hat die BID seit ihrer Gründung 1989 in vielfäl-
tiger Weise beschäftigt. „Freier Zugang zur Information!“ stand und steht als 
unverzichtbare Hauptforderung – wie in Stein gemeißelt, hätte man früher 
gesagt – recht eigentlich über allem Wirken der BID und ihrer Mitglieder. Auch 
wenn es sich auf den ersten Blick nicht ohne weiteres erschließt: Hat es denn 
nicht unmittelbar oder mittelbar etwas mit Informationsfreiheit zu tun, wenn 
BID sich für ein vernünftiges Urheberrecht einsetzt? Wenn sie gegen die Ab-
wicklung von Bibliotheken und Kürzungen ihrer Etats, aber für die Konservie-
rung und Erschließung ihrer historischen Bestände ebenso kämpft wie für eine 
zeitgemäße technische Ausstattung der Bibliotheken? Wenn sie Leseförde-
rung auch außerhalb der Schule und mit ihr gemeinsam anmahnt? Wenn sie 
sich in diesem Sinne in die Kultur- und Bildungspolitik einmischt und sich für 
ihre Ziele Partner und Mitstreiter sucht etc. etc.? 

Allein die Themen ihrer großen Kongresse im neuen Jahrhundert zeigen, wie 
stark die BID in Fragen der Informationsethik engagiert ist. „Information und 
Öffentlichkeit“ stand über dem Leipziger Kongress im Jahre 2000, „Information 
und Ethik“ wird das Thema des Leipziger Kongresses 2007 sein. „INFORMA-
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Geleitwort____________________________________________________________ 

TION MACHT BILDUNG“ war sozusagen die Balkenüberschrift 2004 für Leip-
zig. Nicht zufällig entschloss sich die BID im Umfeld dieses Kongresses und 
ein Jahr nach dem IFLA-Weltkongress 2003 in Berlin, die Zusammenarbeit mit 
IFLA/FAIFE zu intensivieren. 

In der programmatischen Eröffnungsrede des Leipziger Kongresses 2004 
stand die Frage des freien Zugangs zur Information im Mittelpunkt grundsätzli-
cher Überlegungen. Diese Überlegungen gingen von Francis Bacons Diktum 
„Wissen ist Macht“ aus, denn es hat zu allen Epochen der Menschheitsge-
schichte Personen oder Gruppierungen gegeben, welche die eigene Macht 
stärken und erhöhen wollten, indem sie andere am Zugang zu Wissen und zu 
Informationen behinderten. Auch unsere Gegenwart kennt dafür leider genug 
Beispiele, der IFLA/FAIFE-Bericht spricht da eine deutliche Sprache.  

Inhaber von Macht, noch dazu, wenn sie unbeschränkte Macht ausüben, ha-
ben die Möglichkeit, Informationen nach gusto zu selektieren oder zu verän-
dern. Sie tun dies je nachdem, ob sie die entsprechende Information für die 
Ausübung ihrer Macht als „gut“ oder „schlecht“ bewerten. Sie haben die Mög-
lichkeit, Informationen zurückzuhalten, und sie haben die Möglichkeit falsche 
Informationen weiterzugeben.  

Die Gründe für Manipulationen an Informationen und am Informationsfluss 
können sehr verschiedener Natur sein. Schon immer hat es einzelne Perso-
nen oder Gruppen gegeben, die davon überzeugt waren, dass ihre Weltsicht 
einer allgemein gültigen Wahrheit entspricht. Immer schon haben sie auch 
versucht, andere an ihrer Wahrheit teilhaben zu lassen. Dies kann durch Über-
zeugungsarbeit oder durch physische oder psychische Gewaltausübung ge-
schehen. Es geschieht fast immer durch Manipulationen an Informationen und 
am Informationsfluss. Diktatoren und totalitäre Regime haben Millionen Men-
schen unendliches Leid zugefügt. Sie haben auch Millionen Menschen von 
Informationen ausgeschlossen, und dies geschieht weiterhin. Sie haben sie 
ausgeschlossen und schließen sie aus vom ganz persönlichen geistigen Fort-
schritt, sie schließen sie aus von Informationen, von der Freude an der eige-
nen Bildung, schließen sie aus von der Schönheit des durch Information und 
Bildung ermöglichten Wissens und damit von der Befriedigung, die Erkenntnis 
verschafft. 

Mögen die geistigen und seelischen Auswirkungen von Informations-Unfreiheit 
auch als marginal erscheinen im Vergleich zu dem Leid und Elend, das die 
Welt auch so erfährt – ein Verbrechen am Individuum bleibt sie allemal. Jedem 
dieser Millionen Individuen nämlich wurde – lassen wir einmal die transzen-
dentalen Sichtweisen der Religionen außer Betracht – nur dieser einzige, nicht 
wiederholbare Lebens-Versuch geschenkt. 
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________________________________________________________Ruppelt / Lison 

Macht über den Informationsfluss haben auch Menschen, die an Schnittstellen 
zwischen dem Entstehen der Information und ihrer Weitergabe arbeiten: Jour-
nalisten, Lehrer und – Bibliothekare. Von ihren Fähigkeiten, von ihren Kennt-
nissen und von der Ausstattung ihrer Bibliothek kann es unter anderem ab-
hängen, ob der Informationssuchende die von ihm gewünschte Information 
tatsächlich erhält, und zwar korrekt, komplett und rasch. 

Diesen so beschriebenen Zugang zu ermöglichen aber sieht die Bibliothekarin, 
sieht der Bibliothekar als wichtigste Pflicht und als oberstes Ziel an: jedem 
Bürger den Zugang zu Informationen jeder Art und zu jeder Zeit zu ermögli-
chen. Damit kommt ihm eine wichtige vermittelnde Rolle bei der Ausübung des 
Grundrechtes auf Informationsfreiheit zu. Dieses ist ein fundamentales Men-
schenrecht. Es gehört zum Kerngehalt dieses Rechts, dass jedem Bürger, 
unabhängig von seinen Vermögensverhältnissen oder seiner Herkunft, die 
Möglichkeit geboten wird, sich in selbstbestimmter Auswahl vom Inhalt aller 
veröffentlichten Publikationen, gleichgültig in welcher physikalischen Form sie 
auf den Markt kommen, Kenntnis zu verschaffen. Uneingeschränkte Informati-
onsfreiheit ist die Voraussetzung für die Freiheit der Meinungsbildung und der 
Meinungsäußerung.  

Vor diesem Hintergrund sollten wir Bibliothekare uns gelegentlich daran erin-
nern, welch wichtigen Beruf wir haben. Und dies nicht etwa, weil wir in der 
Lage sind, Macht auszuüben, sondern weil wir durch unsere Arbeit zur nach-
haltigen Sicherung moderner freiheitlicher Gesellschaften beitragen dürfen. 

Um uns an diese „Macht“ zu erinnern, um zu zeigen, wie erfolgreich oder nicht 
erfolgreich wir bei der Verfolgung unserer Ziele waren, vor allem aber um die 
Öffentlichkeit auf den Zustand unserer Informationswelt aufmerksam zu ma-
chen, wurde der vorliegende Bericht verfasst. Wir danken allen, die an der 
Herstellung dieser deutschen Fassung beteiligt waren, namentlich Barbara 
Schleihagen, Susanne Gagneur und Helmut Rösner. BID hat die großen Auf-
gaben, die IFLA/FAIFE mit bescheidenen Mitteln erfolgreich erfüllt, bisher i-
deell und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch materiell unterstützt. Dies wird 
und muss auch in Zukunft geschehen, denn die Arbeit von IFLA/FAIFE wird 
notwendig bleiben. 

Hannover und Bremen, im August 2006 

______________________________________________________________ 
Dr. Georg Ruppelt, Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, 
war von 2000 bis März 2006 Sprecher von Bibliothek & Information Deutsch-
land (BID) 
Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen, ist BID-Sprecherin seit 
April 2006 
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Vorwort 
 

Kay Raseroka 
 
IFLA stützt seine Aktivitäten auf ein neues Drei-Säulen-Modell: Gesellschaft, Mit-
glieder und Facharbeit. Die Säule ‚Gesellschaft’ zielt darauf ab, die Rolle von IFLA 
in der Lobbyarbeit zu stärken. Schwerpunkte hierbei sind die Funktionen und der 
Einfluss von Bibliotheken und Informationsdiensten in der Gesellschaft. Nicht zu-
letzt findet hierbei auch eine Analyse der in diesem Kontext auftretenden Proble-
me statt, die die Bedingungen und Einschränkungen für die Umgebung prägen, in 
der Bibliotheken weltweit arbeiten. Diese Fragen sind Gegenstand der unter-
schiedlichen IFLA-Aktivitäten und der Arbeit der IFLA-Gremien wie z.B. FAIFE. 
Die Reihe der IFLA/FAIFE-Weltberichte beschäftigt sich mit ausgewählten Her-
ausforderungen, mit denen das internationale Bibliothekswesen konfrontiert ist 
und die auch die tägliche Arbeit der Bibliotheken weltweit bestimmen. Der vorlie-
gende Weltbericht 2005 befasst sich speziell mit drei Kernthemen: nationale Ge-
setzgebung zu Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, Informationsfreiheitsge-
setze und Bibliotheksprojekte rund um das Thema soziale Verantwortung.  

Als Reaktion auf die Terroranschläge des 11. September 2001 in New York ver-
abschiedeten die USA den USA PATRIOT ACT. In den darauf folgenden Jahren 
konnten wir beobachten, welche Auswirkungen dieses Gesetz auf das Leben der 
Amerikaner hatte. Da dieses Gesetz auch Bibliotheken und ihre Benutzer betrifft, 
kam es – wie Marc Lampson berichtet– „zu heftigen Reaktionen von Seiten des 
Bibliothekswesens und von Vertretern der Informationswissenschaft“. Ähnliche 
Gesetze wurden auch in anderen Ländern verabschiedet bzw. sind geplant. Auf 
der IFLA-Konferenz in Oslo 2005 erhielt FAIFE den Auftrag, über die Konsequen-
zen solcher Sicherheits- und Antiterror-Gesetze für Bibliotheken und ihre Benutzer 
zu berichten. Folglich bringen in diesem Weltbericht mehrere Berufskollegen ihre 
Bedenken über Antiterror-Gesetze zum Ausdruck. 

Die Grundprinzipien des freien Zugangs zu Informationen, zu Wissen und Kreativi-
tät und der Meinungsfreiheit stellen elementare und von den Vereinten Nationen 
anerkannte Menschenrechte dar. Der ungehinderte Zugriff auf Informationsquellen 
ist eines der vorrangigen Anliegen der Bibliotheks- und Informationsberufe. Diese 
Grundprinzipien bilden die Basis für die gleichberechtigte Existenz jedes Einzel-
nen in einer solidarischen Wissens- und Informationsgesellschaft. Nationale Ge-

 5



Vorwort_________________________________________________________________ 

setze zum freien Informationszugang schützen daher den Zugang der Bürger zu 
Informationen, die von Regierungen und staatlichen Behörden zusammengestellt 
und verwaltet werden. Dies drückt auch Barbara Jones in ihrem Beitrag aus: „In-
formationsfreiheitsgesetze sind ein zentraler Bestandteil im globalen Informations-
fluss und bei der Bereitstellung optimaler Bibliotheksdienste. Sie bilden ein ent-
scheidendes Gegengewicht zu den Gesetzen für die nationale Sicherheit und den 
damit verbundenen Versuchen, den Informationsfluss zu behindern.“ Eine Vielzahl 
der Länder, die am diesjährigen Weltbericht mitgewirkt haben, haben Informati-
onsfreiheitsgesetze verabschiedet oder stehen kurz vor diesem Schritt, was die 
entsprechenden Länderberichte belegen. 

Was das Thema soziale Verantwortung betrifft, so sprechen Bibliotheken durch 
ihre Aktivitäten humanitäre Probleme von allgemeinem Interesse an und setzen 
sich auf unterschiedlichen Ebenen zum Nutzen des Einzelnen, der Gemeinschaft, 
der Länder und weltweit für ihre Lösung ein. Beispielsweise erfordern die weltwei-
te AIDS-Problematik sowie die Verbesserung der Lese-/Schreibkompetenz bei 
Frauen spezielle Aufmerksamkeit und professionell ausgelegte Projekte, die diese 
beiden Thematiken zum Gegenstand sozialer Verantwortung machen. Erstmalig 
haben wir nun einen Überblick darüber, wie Bibliotheken sich mit diesen wichtigen 
Themenbereichen auseinandersetzen und in welcher Form sie gemeinsam mit 
lokalen Organisationen und Einzelpersonen das Bewusstsein für die Bedrohung 
durch HIV/AIDS schärfen und dafür Sorge tragen, dass alle Angehörigen ihrer 
Gemeinde, einschließlich der Analphabeten, einen fairen Zugang zu Informations-
quellen haben. Al Kagan fasst dies folgendermaßen zusammen: „Bibliotheken 
können wirklich zu Gemeindezentren werden, in denen alle Bürger, auch Bedürfti-
ge, Ausländer und Angehörige unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen Materia-
lien vorfinden und in die lokale Kultur sowie in städtische Angelegenheiten einge-
bunden werden können. Dies ermöglicht ihnen, ihre persönlichen Potentiale zu 
realisieren und sich aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Gemeinde zu beteiligen.“ 

Die Berichte der 84 in diesem Weltbericht vertretenen Länder greifen auch einige 
Themen aus dem Weltbericht 2003 wieder auf, darunter die geistige Freiheit, den 
Internet-Zugang in Bibliotheken, Filtersoftware auf Bibliotheksterminals sowie die 
Umsetzung von IFLA-Richtlinien. Als ergänzende Information umfassen die Län-
derberichte Schätzwerte zur Anzahl der öffentlichen und wissenschaftlichen Biblio-
theken im jeweiligen Land. So vermittelt der Weltbericht erstmalig einen Eindruck 
von den Anstrengungen, die die einzelnen Mitgliedsländer in diesen Bereichen 
unternehmen. 
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________________________________________________________________Raseroka 

Der diesjährige Weltbericht zeigt, dass wir unserem Ziel, Informationsfreiheit für 
jedermann zu gewährleisten, schon sehr viel näher gekommen sind und dass wir 
bei diesem Prozess in vielen Fällen neue und aufregende Wege beschreiten. Er 
macht jedoch auch deutlich, dass bis zur Verwirklichung einer solidarischen Wis-
sensgesellschaft für unsere Gemeinden und für die Menschheit noch eine Menge 
Arbeit vor uns liegt. 

 

 

Kay Raseroka, Director of Library Services an der Universität von Botswana, war 
2001-2003 President-elect und 2003 – 2005 Präsidentin der IFLA. 
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Einführung 
 

Susanne Seidelin und Stuart Hamilton 
 

 „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 
dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhän-
gen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Infor-
mationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ 

Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
 

Zum dritten Mal veröffentlicht IFLA/FAIFE einen Weltbericht über die aktuelle Lage 
der Informations- und Meinungsfreiheit und der Bibliotheken weltweit. Die Reihe 
der Weltberichte ist insofern einzigartig, als sie die einzige Quelle darstellt, die auf 
der Grundlage einer systematischen Datenauswertung einen Überblick darüber 
liefert, wie Bibliotheken weltweit den Themen geistige Freiheit und Einschränkung 
der Informations- und Meinungsfreiheit begegnen. Im diesjährigen Bericht kom-
men 84 Länder aus allen Kontinenten der Welt zu Wort. 

Der vorliegende Bericht untersucht einige der zahlreichen Herausforderungen, 
denen das internationale Bibliothekswesen und die Bibliotheken in ihrer täglichen 
Arbeit begegnen und möchte eine Antwort auf die Frage finden, inwieweit Biblio-
theken gewährleisten können, dass ihre Benutzer im Sinne von Artikel 19 „über 
Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedanken-
gut suchen, empfangen und verbreiten können“. Um hierauf eine Antwort geben 
zu können, erörtert der diesjährige Weltbericht nicht nur berufsständische Belange 
und die Umsetzung von Strategien, sondern auch fachspezifische Standpunkte 
und Praktiken im Hinblick auf den Zugang der Benutzer zu Informationsquellen in 
Bibliotheken. Der Bericht untersucht die zahlreichen Hindernisse, die den Zugriff 
auf Informationen erschweren, wie z.B. die Zensur aus politischen, gesellschaftli-
chen, religiösen, moralischen, ethischen oder anderweitigen Gründen, sowie die 
ökonomischen Barrieren, die sich Bibliotheken und ihren Benutzern entgegenstel-
len. Was noch wichtiger ist: Der Bericht zeigt uns, wie verbreitet diese Probleme in 
den Ländern der internationalen Bibliotheksgemeinschaft sind und wie sie ange-
gangen werden können. Diese Themen wurden auch im Weltbericht 2003 behan-
delt und werden in den nachfolgenden Berichten weiter verfolgt. 
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Der diesjährige Weltbericht führt drei zusätzliche Themen ein. Marc Lampson 
beleuchtet in seinem Beitrag die amerikanische Antiterror-Gesetzgebung und die 
Auswirkungen des USA PATRIOT ACT auf amerikanische Bibliotheken nach den 
Terroranschlägen des 11. September 2001. Auch die einzelnen Länderberichte 
präsentieren Daten zu den nationalen Antiterror-Gesetzen. Ein zweites Thema, 
über das Barbara Jones in ihrem Beitrag schreibt, betrifft Gesetze zur Informati-
onsfreiheit, die den Bürgern das Recht auf Einsicht in Regierungsunterlagen und 
Dokumente staatlicher Behörden gewähren. Das dritte Thema, die unterschiedli-
chen Aspekte der sozialen Verantwortung von Bibliotheken, wird in einem Beitrag 
von Al Kagan erörtert. Bei diesem umfangreichen Themenkomplex geht es um die 
Rolle und den Einfluss von Bibliotheken und Informationsdiensten in der Gesell-
schaft sowie um die Frage, wie diese mit den sich stellenden Problemen und Her-
ausforderungen in ihrer Gemeinde umgehen. Die Länderberichte befassen sich 
speziell mit der sozialen Verantwortung in der Frage, wie Bibliotheken das Be-
wusstsein für die HIV/AIDS-Problematik schärfen und sich optimal für die Verbes-
serung der Lese-/Schreibkompetenz bei Frauen engagieren können. 

Nach dem Vorbild der letzten Weltberichte wird FAIFE auch diesmal systematisch 
sowohl übergreifende als auch spezifische Themen jedes einzelnen Berichts wei-
terverfolgen und fortsetzen. Auch in andere Projekte und Aktivitäten von FAIFE 
werden die Ergebnisse der Datensammlungen und die für den Bericht bereitge-
stellten Informationen einfließen. So werden die Angaben zum Umfang und zu 
den Kosten der Internet-Nutzung in Bibliotheken sowie die Informationen zum 
Einsatz von Filtersoftware interessante Erkenntnisse für die Erstellung der 
IFLA/UNESCO Internet-Richtlinien liefern, ein Projekt, dem FAIFE sich in den 
Jahren 2005/2006 widmet. In gleicher Weise werden die Informationen über 
HIV/AIDS-Aufklärungskampagnen und Alphabetisierungsprojekte bei Frauen den 
Hintergrund für FAIFE-Programme auf der IFLA-Konferenz in Seoul 2006 und 
Durban 2007 sowie für weitere, zukünftige Projekte bilden. 

IFLA hat gegenwärtig Mitglieder in 150 Ländern weltweit. Die erste Ausgabe des 
Weltberichts umfasste 46 dieser Länder, im Weltbericht 2003 waren es 88, und 
dieses Jahr sind es 84. Insgesamt sind in den drei Berichten 111 unterschiedliche 
Länder vertreten. Unser Ziel ist es, den IFLA/FAIFE-Weltbericht zu einem Sprach-
rohr für alle IFLA-Mitgliedsländer und zu einer wichtigen Orientierungshilfe für 
Bibliotheken zu machen, die sich dafür einsetzen, ihren Benutzern einen freien 
und ungehinderten Informationszugang anzubieten. 
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Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Ausgaben der IFLA/FAIFE-Welt-
berichte finden sich in den Anhängen. Es ist unsere Hoffnung, dass der diesjähri-
ge Weltbericht eine Inspiration für unsere Berufskollegen und alle Personen ist, 
denen die Belange von Bibliotheken und die Meinungsfreiheit am Herzen liegen. 

 

_________________________________________________________________ 

Susanne Seidelin ist Direktorin des IFLA/FAIFE-Office in Kopenhagen. 

Stuart Hamilton war bis Februar 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
IFLA/FAIFE-Office in Kopenhagen. 
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________________________________________________________________Lampson 

Bibliotheken, Freiheit und der USA PATRIOT ACT 
 

Marc Lampson 
 
Anmerkung der Herausgeber: 
Marc Lampsons Aufsatz für den diesjährigen Weltbericht beschäftigt sich einge-
hend mit dem USA PATRIOT Act und seinen Auswirkungen auf Bibliotheken nach 
dem 11. September 2001. Die Konsequenzen der Antiterror-Gesetzgebung auf die 
Meinungsfreiheit bilden eines der Schwerpunktthemen des Weltberichts 2005, und 
einigen Lesern des diesjährigen Weltberichts wird die von Marc Lampson geschil-
derte Situation der Bibliotheken in den USA sehr vertraut vorkommen. Wie aus 
den einzelnen Länderberichten und dem Kapitel „Analyse und Schlussfolgerun-
gen“ hervorgeht, sind heute, fast vier Jahre nach den Terroranschlägen von New 
York, nicht nur amerikanische Bibliothekare in höchstem Maße besorgt über die 
Zukunft der Meinungs- und Informationsfreiheit in Bibliotheken. Auch die Beiträge 
aus Uganda und Deutschland belegen, dass die in den entsprechenden Ländern 
als Reaktion auf die Anschläge des 11. September 2001 erlassenen Gesetze in 
der Bibliotheksgemeinschaft große Beunruhigung ausgelöst haben, während Bib-
liothekare in Kanada, Japan und auf den Philippinen die Unruhe darüber quält, 
welche Auswirkungen künftige Gesetze auf Bibliotheken haben könnten. Beson-
dere Befürchtungen löst der Länderbericht aus den Niederlanden aus: Er zeigt, 
dass der USA PATRIOT Act offensichtlich Modellcharakter für andere Länder hat, 
und die niederländischen Bibliothekare müssen sich im gemeinsamen Kampf ge-
gen neue Gesetzesentwürfe zusammenschließen, die vorsehen, Benutzerdaten 
von Bibliotheksbesuchern in genau der gleichen Weise wie in den USA für Ermitt-
lungen der Strafverfolgungsbehörden zu öffnen. Marc Lampson beschreibt in sei-
nem Aufsatz die Anfänge dieser beunruhigenden Entwicklung, und jeder, der an 
diesem sensiblen Thema interessiert ist, sollte den Aufsatz aufmerksam studieren. 

 

Einführung 

Bereits seit langer Zeit besteht eine enge Bindung zwischen Bibliotheken und 
Freiheit, eine Bindung, die ihren Anfang bei den lateinischen Wurzeln der einzel-
nen Wörter hat und die sich bis zu den gesellschaftlichen Bewegungen unserer 
Zeit erstreckt, die sich oft dem Slogan „The truth shall set us free“ („Die Wahrheit 
wird uns frei machen“) verhaftet fühlen. Während jedoch Bibliotheken einige auf 
den Weg zur Wahrheit führen, erliegen andere dem Trugschluss, „Freiheit“ sei hier 
so zu deuten, dass nicht der Bibliotheksbesucher frei sein soll, sondern die Daten 
über ihn frei verfügbar sein sollen, nämlich für eine Einsichtnahme durch staatliche 
Behörden. Paragraf 215 des USA PATRIOT Act, der im Oktober 2001 vom Kon-
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gress der Vereinigten Staaten erlassen wurde, ermächtigt US-Regierungs-
behörden nicht nur dazu, von Bibliotheken Benutzerdaten anzufordern, sondern 
untersagt darüber hinaus dem Bibliothekspersonal, den jeweiligen Bibliotheksbe-
nutzer oder andere Personen hiervon in Kenntnis zu setzen. Die Bestimmungen 
im PATRIOT Act und das hierdurch sanktionierte Interesse des Staates an den 
Leselisten der Bibliotheken sind jedoch, wie wir im Weiteren sehen werden, nur 
die allerneuesten Auswüchse der amerikanischen „Big Brother“-Politik. 

Auf den folgenden Seiten werden in Kürze der Hintergrund, der Inhalt und die 
Auswirkungen des Paragrafen 215 beleuchtet, ebenso der anhaltende Widerstand 
gegen ihn sowie seine mögliche Abschaffung. Auch wird in einem knappen ge-
schichtlichen Abriss auf die einschlägigen Bespitzelungspraktiken in den USA 
eingegangen. Heutzutage müssen Sie in den Vereinigten Staaten – vor allem als 
ausländischer Staatsangehöriger – damit rechnen, dass die Regierung die Inter-
net-Seiten, die Sie besuchen, und die Bücher, die Sie lesen oder in einer Biblio-
thek ausleihen oder durchblättern, sehr genau unter die Lupe nimmt. 

 

Hintergrund 

Der Hintergrund, vor dem der USA PATRIOT Act erlassen wurde, entschuldigt 
zwar nicht seine Exzesse, jedoch hilft er, den Inhalt des Gesetzes besser zu ver-
stehen. Das Gesetz wurde in den Wochen nach der Entführung von vier Verkehrs-
flugzeugen und dem vorsätzlichen Absturz von zweien dieser Flugzeuge in die 
beiden Türme des World Trade Center in New York und eines weiteren in das 
Pentagon in Washington D.C. am 11. September 2001 überstürzt vom US-
Kongress verabschiedet. Das Akronym USA PATRIOT Act steht für „Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Act of 2001“, Öffentliches Recht Nr. 107-56 („Gesetz zur Stär-
kung und Einigung Amerikas durch Bereitstellung geeigneter Werkzeuge, um Ter-
rorismus aufzuhalten und zu blockieren“). Wahrscheinlich dauerte es länger, sich 
den Titel und das Akronym auszudenken, als die meisten Kongressabgeordneten 
an Zeit brauchten, um für das Gesetz zu stimmen. Zu bemerken ist, dass das 
Gesetz, nachdem es kodifiziert war, nicht als zusammenhängender Gesetzesteil 
im Gesetzbuch der Vereinigten Staaten auftauchte, sondern sich in Einzelparagra-
fen über das gesamte Gesetzbuch verteilt, denn im Grunde ist es nichts anderes 
als eine Mischung aus Gesetzesnovellen für bestehende Statuten. Zahlreiche 
Paragrafen des Gesetzes gaben und geben noch bei den unterschiedlichsten 
Gruppen und Organisationen, die sich für die Bürgerrechte, die Rechte von Ein-

 12



________________________________________________________________Lampson 

wanderern, die Internet-Freiheit und vergleichbare Interessen einsetzen, Anlass 
zu Besorgnis. Eine Zusammenfassung aller Regelungen des PARTIOT Act zu 
geben, ist schwierig; daher stellt die Bürgerrechtsanwältin Nancy Chang drei 
Kernbereiche heraus: 

Zum einen gewährt das Gesetz den Exekutivorganen in noch nie da gewe-
senem Ausmaß weitestgehend unkontrollierte Überwachungsbefugnisse. 
Dies schließt erweiterte Möglichkeiten zur Verfolgung des Email-Verkehrs 
und der Internet-Nutzung ein, außerdem die Ermächtigung zur Durchfüh-
rung von Hausdurchsuchungen ohne vorherige Ankündigung („sneak-and-
peak“), zur Anforderung sensitiver persönlicher Daten von Dritten, zur Ü-
berwachung von Finanztransaktionen und zur Ausführung landesweiter Ab-
höraktionen. Weiterhin erteilt das Gesetz den Vollzugsbehörden die Ge-
nehmigung, den Vierten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung zu 
umgehen, der besagt, dass für die Durchführung von Abhöraktionen oder 
Hausdurchsuchungen im Zuge der Verbrechensermittlung ein hinreichender 
Verdacht bestehen muss. Wichtig für die Umgehung des Artikels ist ledig-
lich, dass die Ermittlung „den entscheidenden Zweck“ hat, ausländische 
Geheimdienstinformationen zu sammeln. Schließlich sieht das Gesetz noch 
den Austausch von Informationen zwischen den Ermittlungsbehörden und 
den Geheimdiensten vor, wozu auch Informationen des Großen Geschwo-
renengerichts gehören, so dass dem Wiederaufleben der Inlandsspionage 
durch den zentralen Nachrichtendienst CIA erneut Tür und Tor geöffnet 
werden.1

In dem vorliegenden kurzen Artikel können die oben geschilderten Bedenken nur 
kurz angeschnitten werden. Der interessierte Leser findet jedoch in den Fußnoten 
eine Vielzahl von Literaturhinweisen für eine weiterführende Lektüre zu den Fol-
gen des Gesetzes.2

                                                 
1 Nancy Chang, (2002), Silencing Political Dissent: How Post-September 11 Anti-Terrorism Measures 
Threaten Our Civil Liberties, (2002), New York: Seven Stories Press, S. 46-47. 
2 Hervorragende Abhandlungen zu den allgemeinen Auswirkungen des Gesetzes und den besonderen 
Konsequenzen für Bibliotheken sind beispielsweise: Elaine Cassel, (2004), The War on Civil Liberties: 
How Bush and Ashcroft Have Dismantled the Bill of Rights, Chicago: Lawrence Hill Books; Mary Minow 
(2002), The USA PATRIOT Act and Patron Privacy on Library Internet Terminals, letzter Zugriff am 3. 
Mai 2005 unter www.llrx.com/features/usapatriotact.htm; Nancy Kranich (2003), The Impact of the USA 
PATRIOT Act: An Update, The Free Expression Policy Project Website, letzter Zugriff auf den Artikel 
am 21. März 2005 unter www.fepproject.org/commentaries/patriotactupdate.html. 
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Der Paragraf des Gesetzes, der bei Bibliothekaren und Fachleuten der Informati-
onsbranche die meiste Besorgnis hervorgerufen hat, ist Paragraf 215, der zwar 
Bibliotheken bzw. Informationszentren nicht ausdrücklich nennt, sie jedoch durch 
die Tatsache, dass er den Zugriff auf Daten in einem sehr großen Umfang legiti-
miert, indirekt einschließt. 

 

Inhalt 

Paragraf 215 des USA PATRIOT Act novelliert das FISA (Foreign Intelligence 
Surveillance Act; Gesetz über die Überwachung der Auslandsnachrichtendienste), 
speziell 50 U.S.C. § 1861. In den unzähligen Kommentaren zum PATRIOT Act 
und zum Paragrafen 215 im Speziellen wird an keiner Stelle der Gesetzestext 
angeführt oder direkt zitiert. Aus diesem Grund gibt die Fußnote den kompletten 
Paragrafen wieder, und die folgenden Absätze fassen den Inhalt dieses Gesetzes-
teils kurz zusammen.3

                                                 
3 (a) Beantragung der gerichtlichen Anordnung; allgemeine Vorgehensweise bei der Ermittlung 
(1) Der Leiter des Federal Bureau of Investigation oder ein Beauftragter desselben (der im Rang 

nicht niedriger stehen darf als ein Assistant Special Agent vom Dienst) kann einen Antrag auf ei-
ne gerichtliche Anordnung stellen, die die Herausgabe beweiserheblicher Gegenstände (ein-
schließlich Bücher, Aufzeichnungen, Akten, Dokumente u.a.) für eine Ermittlung fordert, die zum 
Ziel hat, ausländische Geheimdienstinformationen zu erhalten, die nicht einen Bürger der Verei-
nigten Staaten betreffen, oder die dem Schutz vor internationalem Terrorismus oder vor verdeck-
ten geheimdienstlichen Aktivitäten dient, vorausgesetzt, eine solche Ermittlung gegen einen Bür-
ger der Vereinigten Staaten wird nicht ausschließlich auf der Grundlage von Aktivitäten ausge-
führt, die durch den Ersten Zusatzartikel zur Verfassung geschützt sind.  

(2)  Eine im Rahmen dieses Paragrafen durchgeführte Ermittlung - 
(A) muss gemäß den Richtlinien erfolgen, die vom Justizminister unter der Durchführungsverordnung 
12333 (oder einer Nachfolgeverordnung) genehmigt wurden; und  
(B) darf nicht gegen einen Bürger der Vereinigten Staaten ausschließlich auf der Grundlage von Aktivi-
täten erfolgen, die durch den Ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt 
sind. 
(b) Empfänger und Inhalt des Antrags 
Anträge gemäß dieses Paragrafen - 
(1) sind zu stellen an - 
(A) einen in Paragraf 1803(a) genannten Richter eines Gerichts; oder  
(B) einen Magistrate Judge der Vereinigten Staaten gemäß Abschnitt 43, Titel 28, Gesetzbuch der 
Vereinigten Staaten, der öffentlich vom Obersten US-Bundesrichter dazu ernannt wurde, gemäß die-
ses Paragrafen und im Namen eines Richters dieses Gerichts Anträge entgegenzunehmen und An-
ordnungen zur Herausgabe beweiserheblicher Gegenstände zu erteilen; und  
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Paragraf 215 ermächtigt das FBI oder seine Beauftragten, bei einem Gericht eine 
Anordnung zu erwirken, mit der der Besitzer bestimmter beweiserheblicher Ge-
genstände wie zum Beispiel Bücher, Aufzeichnungen, Akten und Dokumente ge-
zwungen werden kann, diese an das FBI auszuhändigen. Die Anordnung zur Her-
ausgabe der Dokumente kann auf der Grundlage von Ermittlungen über eine Per-
son erfolgen, der „kein Bürger der Vereinigten Staaten“ ist oder über eine Person, 
die US-Staatsbürger ist, wobei jedoch die Ermittlungen „nicht ausschließlich auf 
der Basis von Aktivitäten ausgeführt werden können, die durch den Ersten Zu-
satzartikel zur Verfassung geschützt sind“. Mit anderen Worten: Der „US-
Staatsbürger“, der potentiell das Ziel eines solchen Untersuchungsbeschlusses 
ist, sollte nicht „ausschließlich“ deshalb überprüft werden, weil er seine Rechte 
gemäß des Ersten Zusatzartikels wahrnimmt – und das ist normalerweise das 
Recht auf freie Meinungsäußerung. Zielgruppen dieser Anordnungen können 
dementsprechend ausländische Staatsangehörige und US-Bürger sein. 

Der Antrag auf eine solche Anordnung zur Vorlage beweiserheblicher Gegenstän-
de ist entweder bei einem Gericht zu stellen, das unter dem FISA-Gesetz einge-
richtet wurde oder bei speziell ernannten „Federal Court Magistrates“. Eine An-
ordnung kann „ex parte“ („einseitig“) erteilt werden, was bedeutet, dass niemand 

                                                                                                                           
(2) müssen angeben, dass die betreffenden Daten für eine berechtigte Ermittlung angefordert werden, 
durchgeführt in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 
(a)(2) dieses Paragrafen mit dem Ziel, ausländische Geheimdienstinformationen einzuholen, die nicht 
einen Bürger der Vereinigten Staaten betreffen, oder einen Schutz vor internationalem Terrorismus 
oder vor verdeckten geheimdienstlichen Aktivitäten zu gewährleisten. 
(c) Richterliche Anordnung auf Genehmigung „ex parte“ 
(1) Auf Antrag in Übereinstimmung mit diesem Paragrafen hat der Richter wie angefordert oder modifi-
ziert eine Anordnung “ex parte” zu erteilen, womit er die Herausgabe von Daten genehmigt, sofern er 
die Auffassung vertritt, dass der Antrag die Erfordernisse dieses Paragrafen erfüllt. 
(2) Anordnungen gemäß dieses Paragrafen dürfen in keiner Weise offen legen, das sie für den Zweck 
einer in Unterabschnitt (a) dieses Paragrafen beschriebenen Ermittlung erteilt wurden. 
(d) Geheimhaltung 
Keine Person darf gegenüber einer anderen Person (ausgenommen die Personen, die um die Heraus-
gabe der beweiserheblichen Gegenstände im Sinne dieses Paragrafen ersucht werden) offen legen, 
dass das Federal Bureau of Investigation gemäß dieses Paragrafen beweiserhebliche Gegenstände 
angefordert oder erhalten hat.  
(e) Haftung für Offenlegung in gutem Glauben; Verzichtserklärung 
Eine Person, die auf Anordnung gemäß dieses Paragrafen in gutem Glauben beweiserhebliche Ge-
genstände herausgibt, ist von keiner anderen Person für die Herausgabe haftbar zu machen. Eine 
solche Herausgabe stellt keinerlei Verzicht auf ein Privileg in irgendeinem anderen Verfahren oder 
Kontext dar. 50 U.S.C. § 1861. 
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hiervon in Kenntnis gesetzt wird, und so auch niemand dem Antrag widersprechen 
kann. In der Anordnung selbst darf an keiner Stelle erwähnt werden, dass sie zu 
Ermittlungszwecken im Sinne des Paragrafen 215 dient. Der letzte Absatz des 
Paragrafen 215 verpflichtet den Empfänger einer Anordnung zur Herausgabe 
beweiserheblicher Gegenstände dazu, niemandem gegenüber offen zu legen, 
dass das FBI gemäß Paragraf 215 beweiserhebliche Gegenstände angefordert 
oder erhalten hat. 

Somit ist die Besorgnis der Bibliothekare und Informationsfachleute nur verständ-
lich. Die „beweiserheblichen Gegenstände“, die im Gesetz gemeint sind, umfas-
sen Ausleihedaten ebenso wie Aufzeichnungen über die Internet-Nutzung der 
Bibliotheksbenutzer. Hinzu kommt, dass jede beliebige Person ins Fadenkreuz der 
Ermittlungen geraten kann. Darüber hinaus kann eine Anordnung „ex parte“ aus-
gegeben werden, was bedeutet, dass niemand über den Vorgang unterrichtet 
wird, und somit auch niemand dem Antrag widersprechen kann. Schließlich, und 
das ist vielleicht am besorgniserregendsten, wird den Betroffenen durch das Ge-
setz eine Schweigepflicht auferlegt: Das die Anordnung erteilende Gericht darf in 
der Anordnung nicht erwähnen, dass diese im Rahmen einer Ermittlung zum Pa-
ragrafen 215 ausgegeben wird, und der Empfänger der Anordnung – ein Biblio-
thekar oder ein anderer Mitarbeiter in einem Informationszentrum – darf keiner 
Person gegenüber offen legen, dass eine Anordnung vorliegt oder dass in Folge 
einer solchen Anordnung Daten herausgegeben wurden. 

Die staatlichen Behörden haben versucht, die Bedrohungen für die Bürgerrechte, 
die von vielen in dem Gesetz und insbesondere im Paragrafen 215 gesehen wer-
den und vor denen Bibliotheksmitarbeiter, Informationsfachleute, Bürgerrechtsor-
ganisationen und Anwälte seit Inkrafttreten des Gesetzes warnen, herunterzuspie-
len, indem behauptet wird, der Paragraf werde gar nicht benutzt bzw. er werde nur 
in einem sehr kleinen Rahmen umgesetzt bzw. er erweitere kaum die bereits be-
stehenden Befugnisse der Regierung. Die durch den PATRIOT Act und insbeson-
dere den Paragrafen 215 auferlegte Schweigepflicht erschwert jedoch eine Aus-
sage darüber, ob das Gesetz nun tatsächlich umgesetzt wurde oder nicht, aber es 
ist nicht nur die bloße Einführung des Gesetzes, die Informationsfachleuten und 
anderen Sorgen bereitet, sondern auch die abschreckende Wirkung, die von den 
darin enthaltenen Regelungen ausgeht, ganz unabhängig davon, ob nun Anord-
nungen zur Herausgabe beweiserheblicher Gegenstände erteilt und Daten vorge-
legt wurden oder nicht. 
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Auswirkungen 

Inzwischen sind empirische Daten über die Auswirkungen und den eventuellen 
Abschreckungseffekt des Gesetzes aufgetaucht. So veröffentlichte das Library 
Research Center an der Universität von Illinois in Urbana-Champaign kürzlich die 
Ergebnisse einer von Leigh S. Estabrook geleiteten Studie aus dem Jahr 2002 
über die Auswirkungen des PATRIOT Act.4 Die Einrichtung versendete Fragebö-
gen an die Leiter von 1.505 der 5.094 öffentlichen Bibliotheken der Vereinigten 
Staaten, die einen Stamm von mehr als 5.000 Bibliotheksbesuchern betreuen. 906 
Bibliotheken – das entspricht einer Rücklaufquote von 60,2% – beantworteten den 
Fragebogen. Auf der Grundlage der eingegangenen Antworten war es möglich, 
Hochrechnungen für die 5.094 öffentlichen Bibliotheken, die im Mittelpunkt der 
Studie standen, anzustellen und in dem Bericht, der über die Befragung angefer-
tigt wurde, Schätzwerte zu präsentieren.  

Mitarbeiter in 225 dieser Bibliotheken sagten aus, sie haben sich geweigert, An-
fragen der Vollzugsbehörden nach einer freiwilligen Herausgabe von Informatio-
nen über die Lesegewohnheiten und die Internet-Nutzung der Bibliotheksbesucher 
nachzukommen, wohingegen Mitarbeiter in 219 Bibliotheken sich bei solchen An-
fragen kooperativ zeigten. Die Studie umfasste 28 Fragen zu den Verhaltenswei-
sen und Maßnahmen in Bezug auf Anfragen nach Kundendaten und anderen 
Informationen über Bibliotheksbesucher im Jahr nach Inkrafttreten des PATRIOT 
Act. Aus der Befragung ging hervor, dass im genannten Jahr Vollzugsbeamte von 
Bundes- wie auch lokalen Behörden mindestens 545 der an der Studie beteiligten 
öffentlichen Bibliotheken aufgesucht hatten, um Kundendaten anzufordern – dies 
sind 10,7% der öffentlichen Bibliotheken mit einem Besucherstamm von mehr als 
5.000 Bibliotheksbesuchern. Mit 545 Bibliotheken, die über Besuche von Voll-
zugsbeamten berichteten, liegt die Zahl immerhin bedeutend niedriger als noch im 
Jahr 2000, also in dem Jahr vor den Terroranschlägen von New York, als 703 
Bibliotheken in ähnlicher Mission von Vollzugsbeamten aufgesucht wurden. Die 
Ursachen für diesen Rückgang sind schwer auszumachen, da es den Empfängern 
gerichtlicher Anordnungen im Rahmen des PATRIOT Act untersagt ist, sich als 
solche zu erkennen zu geben. Eine Frage im Fragebogen erkundigte sich danach, 
ob der Befragte bestimmte Fragen darin deshalb nicht beantwortet hatte, „weil er 

                                                 
4 Library Research Center, Universität von Illinois in Urbana-Champaign, Public Libraries and Civil 
Liberties: A Profession Divided, letzter Zugriff am 7. Mai 2005 unter  
www.alexia.lis.uiuc.edu/gslis/research/civil_liberties.html. 
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glaubte, dass das Gesetz ihm dies untersagt“? Dies wurde von nur 2,6% mit „Ja“ 
beantwortet. 

Vor dem Hintergrund dieser Geheimhaltungsverpflichtungen gaben fast 60% der 
Befragten an, sie seien der Auffassung, die durch das Gesetz auferlegte Schwei-
gepflicht beschneide die unter dem Ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Ver-
fassung garantierte Redefreiheit. 

Diese Antwort verdeutlicht, in welch anhaltendem Maße sich die American Library 
Association (ALA) und zahlreiche andere Gruppen dem PATRIOT Act und den 
Klauseln widersetzen, die sich auf Bibliotheken auswirken. 

 

Anhaltender Widerstand  

Als Reaktion auf den PATRIOT Act und andere Entwicklungen in den Vereinigten 
Staaten seit 2001 verabschiedete der Rat der American Library Association im 
Januar 2002 die Resolution „Reaffirming the Principles of Intellectual Freedom in 
the Aftermath of Terrorist Attacks“. Diese Resolution ermuntert „Bibliotheken und 
ihre Mitarbeiter dazu, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der rechtmäßigen 
Nutzung der Bibliothek, ihrer Ausstattung und ihrer Bestände durch die Besucher 
zu schützen“.5

Diese Resolution ist nur eine Facette der allgemeinen Resonanz von Seiten der 
ALA. Die ALA macht sich auch auf ihrer Website zum Anwalt der Opposition ge-
gen den PATRIOT Act, indem das Office of Intellectual Freedom der ALA einen 
erheblichen Teilbereich seiner Website der Aufklärung über die Exzesse des Ge-
setzes widmet.6

Der Widerstand äußerte sich auch in einer Online-Petitionskampagne, die von The 
Campaign for Reader Privacy gesponsert wurde, einer gemeinsamen Initiative der 

                                                 
5 American Library Association, Resolution Reaffirming the Principles of Intellectual Freedom at the 
Aftermath of Terrorist Attacks, letzter Zugriff am 7. Mai 2005, unter  
www.ala.org/Template.cfm?Section=ifresolutions&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
&ContentID=78173 
6 American Library Association, USA PATRIOT Act and Intellectual Freedom, letzter Zugriff auf Websi-
te und Portal am 7. Mai 2005 unter www.ala.org/ala/oif/ifissues/usapatriotact.htm 
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American Booksellers Association, der American Library Association, der Associa-
tion of American Publishers und dem PEN American Center.7

Zusätzlich zu den oben genannten Gruppen haben weitere Interessenverbände 
Informations- und Aktionskampagnen gegen den PATRIOT Act organisiert, darun-
ter die American Civil Liberties Union8, das Electronic Privacy Information Center 
(EPIC9; einschließlich Rechtsstreitigkeiten10 und Interessenvertretung11), die E-
lectronic Frontier Foundation (EEF)12 und das Center for Democracy and Techno-
logy13. 

Die Ablehnung des PATRIOT Act drückt sich auch in Form alternativer Gesetze, in 
einer Art Krieg der Akronyme, aus. Hierzu gehört der Freedom to Read Act und 
der Security and Freedom Ensured Act (SAFE). Der Freedom to Read Act würde 
– sollte er den Senat passieren – vom FBI die Angabe „vernünftiger Gründe” for-
dern, falls das FBI für eine Ermittlung über Bibliotheksbesucher oder Buchhand-
lungskunden eine gerichtliche Anordnung bei einem FISA-Gericht beantragt. Die-
se Forderung des „vernünftigen Grundes“ wird als Verbesserung gegenüber dem 
betrachtet, was Paragraf 215 gegenwärtig fordert, nämlich lediglich den Anspruch, 
dass die Untersuchung „die Abwehr von internationalem Terrorismus oder gehei-
men nachrichtendienstlichen Aktivitäten“ zum Ziel hat. SAFE würde im Falle sei-
ner Verabschiedung durch den Senat den Schutz der Privatsphäre von Biblio-
theksnutzern wiederherstellen, auf den die Präsidentin der ALA, Carol Brey-
Casiano, verwies, und das Gesetz würde außerdem den Umfang einschränken, in 

                                                 
7 The Campaign for Reader Privacy Website, letzter Zugriff am 7. Mai 2005 unter  
www.readerprivacy.org/ 
8 American Civil Liberties Union, The PATRIOT Act’s Impact on Your Rights, letzter Zugriff am 7. Mai 
2005 unter www.aclu.org/SafeandFree/SafeandFreeMain.cfm
9 EPIC Homepage, letzter Zugriff am 7. Mai 2005 unter www.epic.org/ 
10 Klage der EPIC gegen Department of Justice (Justizministerium), letzter Zugriff am 8. Mai 2005 unter 
www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/sunset_complaint.pdf (Klage beim Bundesgerichtshof, um zu 
erwirken, dass das FBI Informationen über den Einsatz erweiterter Ermittlungsbefugnisse im Rahmen 
des PATRIOT Act offen legt) 
11 EPIC, USA PATRIOT Act Sunset, letzter Zugriff am 7. Mai 2005 unter  
www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/sunset.html 
12 Electronic Frontier Foundation, The USA PATRIOT Act, letzter Zugriff am 6. Mai 2005 unter 
www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/PATRIOT/ 
13 Center for Democracy and Technology, USA PATRIOT Act and Other Security Issues, letzter Zugriff 
am 5. Mai 2005 unter www.cdt.org/security/010911response.php 
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dem Abhöraktionen und Hausdurchsuchungen ohne vorherige Ankündigung 
durchgeführt werden können.  

Diese Regelungen für den Schutz der persönlichen Daten von Bibliotheksbenut-
zern gelten, speziell in den einzelnen Bundesstaaten, schon eine geraume Weile. 
Dennoch sind einige von ihnen erst in jüngster Zeit zustande gekommen, nach-
dem es Vorfälle gegeben hat, bei denen Regierungsbehörden in den Datenschutz 
von Bibliotheken in den Vereinigten Staaten eingegriffen haben. Das markanteste 
Beispiel in neuerer Zeit war das Library Awareness Program des FBI, das Mitte 
der 1980er Jahre ans Licht der Öffentlichkeit kam. Damals ließ Washington sämt-
liche Wissenschaftsbibliotheken durch das FBI überwachen. Zu dieser Zeit tauch-
ten FBI-Beamte an Serviceschaltern der Bibliotheken auf und befragten die ge-
wöhnlich dort tätigen Studenten, ob und in welchem Umfang die Bibliothek von 
„verdächtig aussehenden Ausländern“14 genutzt werde. Die Untersuchungen um-
fassten gelegentlich auch Nachfragen nach Ausleihedaten. Auf vom Intellectual 
Freedom Committee der ALA und dem Office for Intellectual Freedom initiierte 
Presseverlautbarungen hin, in denen gegen diese Praxis protestiert wurde, räumte 
das FBI ein, dass ein solches Programm existiere. Zwischen 1987 und 1990 un-
ternahmen die ALA und verschiedene andere Organisationen mehrere Versuche, 
um diesem Vorgehen des FBI Einhalt zu gebieten.  

Dank des Informationsfreiheitsgesetzes erhielt die ALA im Herbst 1989 Einsicht in 
Dokumente vom FBI, aus denen hervorging, dass das FBI im Rahmen entspre-
chender „index checks“ 266 Einzelpersonen identifiziert hatte, die alle auf irgend-
eine Weise Kritik am Library Awareness Program geübt hatten.15 Anfang der 
1990er Jahre wandte sich die ALA zunächst in einem Schreiben an Präsident 
George Bush und dann an den FBI-Chef William Sessions sowie in der Folge an 
einige Kongresskomitees und drängte auf eine Beendigung des Library Aware-
ness Program. Bis zum heutigen Tage hat das FBI das Library Awareness Pro-
gram zu keinem Zeitpunkt offiziell eingestellt.16 Es ist daher gut möglich, dass das 
Programm nach wie vor ausgeführt wird, vielleicht legitimiert durch den PATRIOT 
Act, vielleicht nicht. 

                                                 
14 Barbara M. Jones, (1999), Libraries, Access, and Intellectual Freedom: Developing Policies for 
Public and Academic Libraries, S. 89, Chicago: American Library Association Editions 
15 Office of Intellectual Freedom of the American Library Association, (2002) Intellectual Freedom 
Manual, S. 12, Chicago: ALA. 
16 Ibid. 

 20



________________________________________________________________Lampson 

Aber selbst während der 1980er Jahre war das Programm nicht neu. Bereits 1970 
forderte der Internal Revenue Service, die oberste Steuerbehörde der Vereinigten 
Staaten, Ausleihedaten von verschiedenen Bibliotheken an. 1971 sprach sich die 
ALA offiziell gegen den Einsatz Großer Geschworenengerichte aus, die Aktivisten 
einschüchtern sollten, die gegen den Vietnam-Krieg und für Bürgerrechte de-
monstrierten. Man befürchtete, dass durch derartige Geschworenenverfahren 
Bibliothekare in die Position von Informanten gezwungen werden könnten, die 
Ausleihedaten herausgeben und Auskünfte über die Lesegewohnheiten von Bib-
liothekskunden geben.17

Im Laufe der letzten 50 Jahre hat die ALA zwar nachweislich eine wichtige Rolle 
beim Engagement für die geistige Freiheit und den Datenschutz in Bibliotheken 
gespielt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ihre Funktion jedoch eher 
fragwürdig. Während des Ersten Weltkriegs erzwangen diverse Kongressgesetze 
Einschränkungen bei der Informationsverbreitung durch Bibliotheken und auch 
andere Stellen, und Militärbehörden forderten Bibliothekare zur Mithilfe bei der 
Kundenüberwachung auf.18 Offensichtlich zog dies jedoch keinerlei Widerstand 
von Seiten der Bibliotheksgemeinschaft, weder öffentlich noch privat, nach sich.19 
Ähnliche gesetzliche Maßnahmen wurden während des Zweiten Weltkriegs ergrif-
fen; auch hierauf reagierte die Bibliotheksgemeinschaft mit stillschweigender Dul-
dung. Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, auf dem Höhepunkt des Kalten 
Krieges und während der McCarthy-Ära, begann die ALA, das zu gestalten, was 
sie „die erste wirkliche nationale Unterstützung für die Geistesfreiheit“ nannte.20 
Aus dieser Epoche ging die gemeinsam von der ALA und dem American Book 
Publishers Council mit neuer Kraft formulierte Erklärung der Bibliotheksgrundrech-
te („Library Bill of Rights“) sowie die Erklärung „Freedom to Read“ hervor. Auf 
diese beiden Gründungsdokumente stützt sich der gegenwärtige Widerstand der 
ALA gegen Paragraf 215 des USA PATRIOT Act. Auch Kongressanhörungen zum 
PATRIOT Act in jüngster Zeit haben diesen Widerstand in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses gestellt. 

 

                                                 
17 Ibid. 
18 Joan Starr (2004), Libraries and National Security: A Historical Review, First Monday: Durch 
Fachleute geprüftes Internet-Journal, letzter Zugriff auf den Artikel am 7. Mai 2005 unter 
www.firstmonday.org/issues/issue9_12/starr 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Mögliches Ende des USA PATRIOT Act? 

Die oben beschriebene Opposition gegen den PATRIOT Act war in den letzten 
Monaten besonders spürbar, da für bestimmte Paragrafen des Gesetzes, ein-
schließlich Paragraf 215, eine Ablaufklausel gilt, d.h. sie verlieren ihre Gültigkeit 
und treten außer Kraft, es sei denn, diese Paragrafen werden ausdrücklich vom 
Kongress verlängert. 

Erst am 7. April 2005 gab die ALA-Präsidentin Carol Brey-Casiano eine Erklärung 
an die Presse heraus, in der sie den Widerstand der ALA gegen das Gesetz zum 
Ausdruck brachte und Behauptungen missbilligte, die kürzlich von FBI-Chef Ro-
bert Mueller ausgesprochen wurden21. Dieser hatte in verschiedenen Anhörungen 
zu einer Verlängerung bestimmter Paragrafen des PATRIOT Act mitgeteilt, ihm sei 
kein geschriebenes Gesetz bekannt, das die Privatsphäre von Bibliotheksbenut-
zern schütze, und er sei nicht der Ansicht, dass Bibliotheksbenutzerdaten einem 
besonderen Schutz unterliegen sollten. In ihrer Verlautbarung gegenüber der 
Presse verwies die ALA-Präsidentin darauf, dass 48 der 50 US-Staaten über 
schriftlich fixierte gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Bibliotheksbenut-
zerdaten verfügen.22

Viele Regelungen des PATRIOT Act treten zum 31. Dezember 2005 außer Kraft, 
sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden23. Zwar wird der Widerstand 
gegen das Gesetz lautstark, auf breiter Ebene und politisch vielfältig24 organisiert, 
doch wird der Kongress von der Republikanischen Partei kontrolliert, und George 
W. Bush und sein neuer Justizminister Alberto Gonzales treten beide vehement 

                                                 
21 Carol Brey-Casiano, (2005) ALA president releases statement regarding USA PATRIOT Act Senate 
Judiciary Committee Hearing, letzter Zugriff am 8. Mai 2005 unter  
www.ala.org/ala/pressreleases2005/april2005/pahstatement.htm 
22 ALA, State Privacy Laws Regarding Library Records, letzter Zugriff am 7. Mai 2005 unter 
www.ala.org/Template.cfm?Section=stateifcinaction&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.
cfm&ContentID=14773 
23 Hinsichtlich einer Auflistung der Bestimmungen, die außer Kraft treten, sofern sie nicht vom Kon-
gress verlängert werden, siehe z.B. Electronic Privacy Information Center, USA PATRIOT Act Sunset, 
letzter Zugriff am 10. Mai 2005 unter www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/sunset.html 
24 Siehe z.B. Conservatives, liberals join to fight reauthorization of Patriot Act, CNN.com Inside Politics, 
23. März 2005, letzter Zugriff am 12. Mai 2005 unter  
www.cnn.com/2005/ALLPOLITICS/03/23/patriot.act/index.html 
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für eine Verlängerung des Gesetzes ein.25 Die Anhörungen werden sich vermut-
lich noch bis zum Sommer fortsetzen, und das Ergebnis ist ungewiss. 

 

Schlussfolgerung 

Der USA PATRIOT Act hat die Beziehungen zwischen Bibliotheken und der Frei-
heit auf eine harte Probe gestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung 
im Namen der Freiheit versucht hat, in Bibliotheken einzudringen und so die Frei-
heit zu bedrohen, und es wird nicht das letzte Mal sein. Die Bibliotheksgemein-
schaft und viele Fachleute der Informationsbranche haben energisch, auf breiter 
öffentlicher Basis und in Abstimmung mit vielen anderen Gruppen, Verbänden und 
Organisationen reagiert. Petitionen, öffentliche Diskussionen, Internet-
Lesezeichen, Websites, Resolutionen, Ansprachen, empirische Untersuchungen 
und vieles mehr wurden eingesetzt, um sich dem Gesetz entgegenzustellen. Ob 
diese Aktivitäten gegen eine Verlängerung des PATRIOT Act erfolgreich sein wer-
den und seinen Auswüchsen Einhalt gebieten können, ist noch unklar, aber zu 
schweigen hätte zur Folge, dass Bibliotheken und die Freiheit nicht länger Ver-
bündete sind. 

 

Marc Lampson,J.D. (Juris Doctor), M.L.I.S. (Master of Library and Information 
Science), Ph.D.-Anwärter in Informatik, Information School der Universität von 
Washington, Seattle, Washington (USA) 

 
 

                                                 
25 Siehe z.B. Attorney General defends Patriot Act, CNN.com Inside Politics, 5. April 2005, letzter 
Zugriff am 12. Mai 2005 unter www.cnn.com/2005/POLITICS/04/05/patriot.act 
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Informationsfreiheitsgesetze, Bibliotheken und  
weltweiter Informationsfluss 

 

Barbara M. Jones  

 

„Machen wir uns klar, was das bedeutet: Wir sprechen über ein nicht ver-
handelbares Recht der Bürger, Informationen vom Staat und anderen ein-
schlägigen Organisationen anzufordern, um die Regierungsqualität zu 
verbessern und die Demokratie dynamischer und lebendiger zu machen.“ 

Transparency International, Juni 2005. 

 

Was sind Informationsfreiheitsgesetze? 

Informationsfreiheitsgesetze im Sinne dieses Aufsatzes sind Gesetze, die den 
Bürgern einen Anspruch auf Zugang zu Dokumenten einräumen, die von Regie-
rungen und staatlichen Stellen zusammengestellt und verwaltet werden. 

Informationsfreiheitsgesetze sind ein zentraler Bestandteil im globalen Informati-
onsfluss und bei der Bereitstellung erstklassiger Bibliotheksdienste. Diese Geset-
ze bilden ein entscheidendes Gegengewicht zu den Gesetzen für die nationale 
Sicherheit und den damit verbundenen Versuchen, den Informationsfluss zu be-
hindern. Gesetze, die die nationale Sicherheit garantieren sollen, stehen im Ein-
klang mit dem Teil des internationalen Rechts, das den Nationalstaaten die Pflicht 
auferlegt, ihre Bürger vor Gewaltakten zu schützen. Im Gegensatz dazu bestäti-
gen die Informationsfreiheitsgesetze die Menschenrechtsgesetze, wie z.B. Artikel 
19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der den Bürgern das Recht 
gewährt, „Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und 
ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu emp-
fangen und zu verbreiten.“ 

Nur wenn die Meinungsfreiheit gesetzlich verankert ist, ist Regierungstransparenz 
möglich. Transparency International (TI), „die einzige größere Nicht-Regierungs-
organisation, die sich für die Bekämpfung der Korruption einsetzt“, hofft, dass 
finanzielle Anreize für mehr Transparenz sich auf Regierungsbeamte, Unterneh-
men und Banken auswirken, die neue Gelegenheiten für geschäftliche Investitio-
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nen suchen. TI macht unmissverständlich klar, dass „der freie Zugang zu Informa-
tionen ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Korruption ist“1. Dieser sich 
zunehmend global entwickelnde Informationsfluss ist, gestützt durch die Kommu-
nikationstechnologie, aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner Fähigkeit, Lan-
desgrenzen zu überwinden, ein Schlüsselfaktor. David Banisar sagt dazu: 

„Wir sind in ein neues Zeitalter der Regierungstransparenz eingetreten. Es ist 
mittlerweile allgemein anerkannt, dass die Geheimhaltungspolitik, die Jahrhunder-
te lang der Modus Operandi der Regierungen war, im globalen Informationszeital-
ter nicht länger praktikabel ist. Im Informationszeitalter müssen Regierungen In-
formationen bereitstellen, um von den Bürgern anerkannt zu werden.2“ 

Mehr als 50 Länder verfügen mittlerweile über Gesetze zur Informationsfreiheit – 
die meisten davon wurden in den vergangenen zehn Jahren verabschiedet. Wa-
rum ist dies gerade jetzt so, genau in einer Phase, die von einigen als „weltweiter 
Krieg gegen den Terrorismus“ bezeichnet wird? Ein Grund hierfür ist der von in-
ternationalen Unternehmen, speziell Banken, ausgeübte Druck, mit dem der Fluss 
von Finanzdaten erleichtert und die Korruption eingedämmt werden sollen. Aktivis-
ten aus der Zivilgesellschaft und Kulturtheoretiker in Online-Gruppen entwerfen 
Gesellschaften, die vom uneingeschränkten Informationszugang abhängig sind. 
Und obwohl es schwierig ist, aussagekräftige Daten zu erhalten, liegt es auf der 
Hand, dass Nationen mit einem effizienten Informationsfluss reicher und leistungs-
fähiger sind als Nationen, die hierüber nicht verfügen. 

Was haben diese Gesetze zur Informationsfreiheit gemeinsam? David Banisar 
listet die Hauptkomponenten auf: 

• Die Bürger erhalten das Recht und auch die Mittel, staatliche Informationen 
anzufordern. Ob der Antragsteller im Besitz der Staatsangehörigkeit sein 
muss oder nicht und welche Zeitleiste für die Anforderung einzuhalten ist, vari-
iert von Land zu Land. 

• Die meisten Gesetze decken eine Vielzahl von Regierungsbehörden auf allen 
Niveaus ab, und in einigen Fällen wird auf Nicht-Regierungsorganisationen 

                                                 
1 Transparency International unter www.transparency.org. 
2 David Banisar, „The Freedominfo.org Global Survey: Freedom of Information and Access to Govern-
ment Records Around the World“, aktualisiert am 12. Mai 2004: www.freedominfo.org/survey.thm. 
Banisar ist Gaststipendiat am Department of Law der Universität von Leeds und Direktor des Freedom 
of Information Project der Organisation Privacy International. 
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und sogar auf private Unternehmen Druck ausgeübt, Informationen bereitzu-
stellen. 

• Der Zugriff auf Geheimdienstakten und militärische Daten ist fast immer aus-
geschlossen oder für eine vorgeschriebene Zeit gesperrt. Bei Auskünften, für 
die Ausschlussregelungen gelten, wird gelegentlich eine Interessenabwägung 
dahingehend vorgenommen, ob ein berechtigtes öffentliches Interesse an der 
Erteilung dieser Auskünfte besteht, um sicherzustellen, dass auf ein Höchst-
maß an Informationen zugegriffen werden kann. 

• Der Schutz der Privatsphäre oder der Schutz personifizierter Daten wird in der 
Regel garantiert. Er ist fester Bestandteil der meisten Informationsfreiheitsge-
setze oder wird darin zitiert.  

• Die meisten der derzeit geltenden Gesetze zur Informationsfreiheit sehen 
auch Rechtsmittel, Aufsichtsmaßnahmen und Verfahren zur Deklassifizierung, 
d.h. zur schrittweisen Freigabe von Geheimmaterial, vor, sodass das Gesetz 
überwacht und Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden können. Ebenfalls sollte 
es einen Mechanismus für die Freigabe von Dokumenten geben, die nach Ab-
lauf einer bestimmten Zeitdauer straffrei veröffentlicht werden können.3 

 

Wie wirken sich Informationsfreiheitsgesetze auf Bibliotheken aus? 

Die meisten berufsständischen Moralkodizes oder Richtlinien für Bibliothekare 
schließen die Pflicht ein, denen, die Informationen anfordern, diese zur Verfügung 
zu stellen. Beispielsweise hat die ALIA (Australian Library and Information Associ-
ation) im Jahr 1999 die Principles of Access to Government Information (Richtli-
nien für den Zugang zu Regierungsinformationen) herausgegeben, aus denen wir 
hier einen Auszug vorstellen möchten: 

„Die Australian Library and Information Association (ALIA) ist der Überzeugung, 
dass staatliche Informationen als eine nationale Ressource anerkannt werden 
sollten, die weiter erschlossen und im Interesse der Gemeinnützigkeit erhalten 
werden sollte ... ALIA ist der Meinung, dass Regierungsinformationen für alle Bür-
ger verfügbar gemacht werden sollten, sofern keine gesetzlichen Einschränkun-
gen vorliegen ... Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Einsicht in Regierungsdo-
kumente ... Regierungen sollten mittels Bibliotheken einen Zugang gewähren ... 

                                                 
3 Banisar, S. 4-7. 

 26



___________________________________________________________________Jones 

Regierungen sollten gewährleisten, dass Auskünfte über Regierungsinformationen 
auf einfachem Wege erhältlich sind und in Form eines Gesamtkatalogs (für Veröf-
fentlichungen) und eines Verzeichnisses (für Informationen) vorliegen. Diese Kata-
loge und Verzeichnisse sollten in einer Vielzahl von Formaten zugänglich sein.4“ 

Regierungsdokumente sind nur eine von vielen Arten von Inhalten, die Bibliothe-
ken zur Verfügung stellen sollten. Es ist von besonderer Bedeutung für Bibliothe-
ken, die als öffentliches Magazin ausgewiesen sind, dass sie nicht nur die Einsicht 
in Regierungsunterlagen ermöglichen, sondern auch deren Verwendung fördern. 
Aktivisten aus der Bibliotheksbranche werden leidenschaftlich argumentieren, 
dass ein ziviler Diskurs ohne Informationsfreiheit unmöglich ist. Hierzu nur drei 
Beispiele: Landwirte können staatliche Informationen verwenden, um die neuesten 
Erkenntnisse über Bewässerungstechniken zu erhalten; Schüler und Studenten 
können staatliche Dokumente über Satelliten oder über Haustierpflege lesen; Wis-
senschaftler können sich für die Freigabe von Geheimakten einsetzen, damit sie 
die darin enthaltenen Informationen für ihre Dissertationen verwenden können, 
und Gerichte können Regierungsdokumente für rechtsgeschichtliche Recherchen 
benutzen. In den Vereinigten Staaten riskierte Daniel Ellsberg seine Inhaftierung 
und seinen beruflichen Ruin, als er die Pentagon Papers veröffentlichte, die die 
Öffentlichkeit über die Strategie der US-Regierung im Vietnamkrieg aufklärten. 
Regierungsinformationen haben Macht und Einfluss, und sie werden Bibliotheka-
ren anvertraut, damit diese sie verantwortungsvoll verwalten und den Zugang zu 
ihnen fördern. 

In Fällen, in denen die Richtlinien zur Einsichtnahme in Regierungsinformationen 
durch Maßnahmen zum Schutz der nationalen Sicherheit ausgehebelt werden, 
geraten Bibliotheksmitarbeiter in eine rechtliche Grauzone, denn sie müssen be-
fürchten, dass sie gerichtlich dazu gezwungen werden, Dokumente aus dem Bib-
liotheksregal zu entfernen. Wir beobachten dies gegenwärtig in den USA unter 
dem USA PATRIOT ACT und anderen Gesetzen zur nationalen Sicherheit. Hier 
besteht die besondere professionelle Aufgabe der Bibliothekare darin, die Informa-
tionsfreiheitsgesetze zu kennen, weiterzuentwickeln und zu überwachen, sofern 
Bestände und Dienstleistungen von Bibliotheken betroffen sind. Aus diesem 
Grund hat IFLA als eine seiner Hauptaktivitäten den CAIFE-Ausschuss (Commit-
tee on Access to Information and Freedom of Expression) gegründet. So kann 
IFLA Bibliothekaren, die sich in schwierigen politischen Situationen befinden, in 

                                                 
4 ALIA, http://alia.org.au/policies/government.information.html 

 27



Informationsfreiheitsgesetze_______________________________________________ 

allen Anliegen, für die die internationale Bibliotheksgemeinschaft hinsichtlich der 
Informationsfreiheit in Bibliotheken eintritt, Unterstützung anbieten, Entwicklungs-
tendenzen aufzeigen und Strategien sowie Dokumentation zur Verfügung stellen. 

 

Beispiele für aktuelle Informationsfreiheitsgesetze 

Zwei ausgezeichnete Quellen, die über den aktuellen Stand bei den Informations-
freiheitsgesetzen informieren, sind der bereits erwähnte „Global Survey of Infor-
mation and Access to Government Records Around the World“ unter 
www.freedominfo.org und die Website der Organisation Article 19, 
www.article19.org.  

Beide Seiten werfen ein Schlaglicht auf die einschlägige Gesetzeslage in vielen 
Teilen der Welt. 

 

Australien  
Informationsfreiheitsgesetz von 1982 [www.comlaw.gov.au], aktualisiert im 
Mai 2005. 

Dieses Gesetz ermöglicht es, Anträge auf Einsicht in Dokumente der Regierungs-
behörden zu stellen, auf die nach einer Dauer von maximal 30 Tagen reagiert 
werden muss. Ausnahmeregelungen gelten bei Verletzungen des Persönlichkeits-
rechts, Sicherheitsrisiken und ähnlichen Themen, jedoch wird geprüft, ob ein be-
rechtigtes öffentliches Interesse vorliegt. Ein Beschwerdegericht beschäftigt sich 
mit Einsprüchen wegen abschlägiger Bescheide, und ein Commonwealth-
Ombudsmann entscheidet über Beschwerden zur gesamten FOIA-Prozedur. In 
der Zeit zwischen dem 1. Dezember 1982 und dem 30. Juni 2002 erhielten die 
Behörden 601.277 Anfragen. Gegenwärtig werden ca. 5% der Anfragen zurück-
gewiesen. 

Es wurden Rufe nach einer Reform des Gesetzes von 1982 laut, speziell im Hin-
blick auf das, was einige als ungerechtfertigte Gebühren ansahen. Die ALRC 
(Australian Law Reform Commission = Australische Kommission zur Rechtsre-
form) und andere haben die Einrichtung der Stelle eines FOI-Beauftragten sowie 
eine verbesserte Kontrolle der Ausnahmeregelungen empfohlen. Vor dem Hinter-
grund sich verändernder Gegebenheiten und der Lobbyarbeit von Aktivisten, die 
einen ungehinderten Zugang befürworten, werden permanent Änderungen am 
ursprünglichen Gesetzestext vorgenommen. 
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Der Archives Act (Archivgesetz) gewährleistet einen Zugang zu den meisten Do-
kumenten nach Ablauf von 30 Jahren oder früher. Der Privacy Amendment (Priva-
te Sector) Act 2000 gewährt allen Bürgern das Recht, auf Daten über die eigene 
Person zuzugreifen, die sich im Besitz privater Organisationen befinden. Die Elec-
tronic Frontier Foundation in Australien und andere Befürworter der individuellen 
Handlungs- und Gedankenfreiheit sprachen sich energisch gegen im Jahr 2003 
vorgenommene Gesetzesnovellierungen aus, die vorsahen, bestimmte Internet-
Inhalte von der Freigabe auszuschließen, die von der Australian Broadcasting 
Authority (ABA, Kontrollorgan und Lizenzgeber für die Radiosender) und dem 
Office of Film and Literature Classification (OFLC, in Australien für die 
Altersfreigaben zuständige Behörde) gesperrt wurden. Beide Behörden durchfors-
ten das Internet nach vermeintlich illegalem Material wie z.B. Kinderpornografie. 
Die australische Regierung versuchte zu unterbinden, dass Anfragesteller das 
Informationsfreiheitsgesetz nutzten, um an Informationen zu gelangen, die an-
sonsten in Australien als illegal gelten und daher nicht abgerufen werden dürfen. 

Zusammen mit Organisationen wie der Electronic Frontier Foundation und der 
ALRC hat der australische Bibliotheks- und Informationsverband ALIA eine Reihe 
von Richtlinien festgelegt, die auf die aktuellen Informationsfreiheitsgesetze an-
gewandt werden können: 

• Das ALIA Core Values Statement (2002) sagt aus, dass „der Zugang zu Do-
kumenten über zeitliche und kulturelle Grenzen hinaus für eine sich entfalten-
de Kultur, Wirtschaft und Demokratie wesentlich ist“.  

• Die Library and Privacy Guidelines (2005) haben zum Ziel, ein Gleichgewicht 
zwischen dem Informationszugang und dem Schutz persönlicher Daten zu 
schaffen. 

• Die Principles of Access to Government Information (1999) bekräftigen, dass 
der Grundsatz der Regierungstransparenz die unabdingbare Basis für Biblio-
theksdienste und den demokratischen Prozess ist.5 

Die australische Gesetzgebung und die Reaktion des Bibliotheksverbands ver-
deutlichen uns noch einmal, welch hohen Stellenwert topaktuelle Websites haben, 
die sich mit der Informationsfreiheit und anderen Gesetzen befassen. Sie ermögli-
chen jedem, Gesetze und Gesetzesvorlagen zu lesen und sich ein Bild von der 
Resonanz unter der Bevölkerung zu machen.  

                                                 
5 Siehe Website der Australian Library and Information Association: www.alia.org/policies/. 
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Die Website der ALIA spiegelt deutlich wider, in welchem Maße die Bibliotheks-
gemeinschaft, auf der Basis zentraler Werte und umfassender Prinzipien hinsicht-
lich des Zugangs zu Regierungsunterlagen, in diese Thematiken eingebunden ist. 
Diese zentralen Werte sind entscheidende Hilfsmittel, um einen Ausgleich zwi-
schen den Auswirkungen nationaler Sicherheitsgesetze und der Berücksichtigung 
von Menschenrechten herzustellen. Im Jahr 2003 z.B. erteilte der Generalbun-
desanwalt der ALRC den Auftrag, den Umgang mit sensitiven Daten zu überprü-
fen. Die daraufhin von der Kommission erstellte Veröffentlichung Keeping Secrets: 
The Protection of Classified and Security Sensitive Information (2004) gewinnt 
besonders durch den Umstand an Wert, dass sie die geltenden Informationsfrei-
heitsgesetze, die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnten, einer 
genauen Überprüfung unterzieht. Das Dokument beinhaltet auch einen Abschnitt 
über die Bedeutung des ‚Open Government’ (Bürgernahe Politik). Hierbei geht es 
z.B. um Anliegen, die die Einsicht in Regierungsakten betreffen, um den Informan-
tenschutz und um Geheimhaltungsrichtlinien. Der Bericht formuliert das Dilemma 
mit Nachdruck: „Eine offenere Arbeitsumgebung ist hilfreich bei der Einrichtung 
von Kontrollmechanismen, die nötig sind, um Korruption und Fehlverhalten entge-
genzuwirken und eine gesunde liberale Demokratie aufrechtzuerhalten ... Im Ge-
genzug dazu gibt es ein legitimes öffentliches Interesse, die Vertraulichkeit von 
Daten und die Geheimhaltung bestimmter offizieller Regierungsinformationen zu 
wahren.“6

 

Indien 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes von 1982 (AIR 1982 SC 149); In-
dische Union gegen Association for Democratic Reforms (Civil Appeal No 
7178 von 2001). Informationsfreiheitsgesetz (2005). 

In Indien ist die Informationsfreiheit ein vielschichtiges Thema. Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung wurde anfangs auf die Grundlage von Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofes gestellt, die das Recht der Bürger auf Einsicht in Regie-
rungsdokumente bestätigten. Viele Beobachter sehen in diesen Entscheidungen 
einen gerichtlich ausgeübten Druck auf das indische Parlament, endlich Informati-
onsfreiheitsgesetze zu erlassen, die seit 2002 ausgesetzt waren. In der Tat sind 

                                                 
6 Australian Law Reform Commission, Keeping Secrets: The Protection of Classified and Security 
Sensitive Information, 2004 (www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/98/. 
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die meisten indischen Bundesstaaten der Zentralregierung zuvorgekommen und 
haben ihre eigenen Informationsfreiheitsgesetze erlassen, um die Korruption zu 
bekämpfen. 

Der (vor der Verabschiedung des neuen Gesetzes verfasste) Beitrag Indiens im 
IFLA/FAIFE Weltbericht 2003 spiegelt die Frustration der indischen Bibliotheks-
verantwortlichen wider: 

„Es gibt einen großen Handlungsspielraum hinsichtlich des ungehinderten Zugriffs 
auf Regierungsinformationen, selbst im Rahmen des veralteten Official Secrets 
Act, jedoch nur, wenn engstirnige Bürokraten dies erlauben und mit der gebüh-
renden Diskretion vorgegangen wird. Die bürokratische Auslegung des Official 
Secrets Act und ein Mangel an politischer Entschlusskraft sind die Hauptursachen 
dafür, dass den Bürgern kein ungehinderter Zugang zu offiziellen Informationen 
der politischen Entscheidungsträger gewährt wird ... Indische Bibliotheken und 
Bibliothekare werden unter Druck gesetzt, wenn es um das Thema geistige Frei-
heit geht. Was am schlimmsten für sie ist, ist die mangelnde finanzielle Ausstat-
tung, die es den Bibliotheken nicht einmal erlaubt, den Benutzern die grundlegen-
den Bibliotheksbestände anzubieten, geschweige denn die Wünsche der Benutzer 
nach bestimmten Materialien erfüllen zu können.“7

Der interessanteste Aspekt im Hinblick auf das indische Informationsfreiheitsge-
setz ist wohl die Tatsache, dass seine Durchsetzung letztendlich dank der Mobil-
machung großer Teile der Bevölkerung erreicht wurde. Die Frustration der Bürger 
darüber, dass das Gesetz von 2002 keine finanzielle Unterstützung erhielt, veran-
lasste die Civil Society Information Exchange dazu, in ihrem Online-Newsletter 
India Together alternative Gesetze zu befürworten, um den Stillstand zu überwin-
den. Dieser Volksaktivismus in der weltgrößten Demokratie hatte Erfolg: Im Mai 
2005 verabschiedete das indische Parlament das Informationsfreiheitsgesetz und 
berief gleichzeitig einen mit der Durchsetzung des Gesetzes beauftragten Informa-
tionsausschuss ein. 

Das neue indische Informationsfreiheitsgesetz trat genau zu der Zeit in Kraft, als 
die nationale Sicherheitsgesetzgebung aufgehoben wurde. Das Gesetz zur Terro-
rismusbekämpfung POTA (Prevention of Terrorism Act) war 2002 als Reaktion auf 
Unruhen in Kaschmir und Pakistan verabschiedet worden, um terroristischen Akti-
vitäten zu begegnen. In diesem Gesetz war die Definition von „Terrorismus“ so 

                                                 
7 IFLA/FAIFE Weltbericht: Bibliotheken und geistige Freiheit (2001): www.ifla.org/faife/report/india.htm. 
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weit gefasst und einige Maßnahmen waren so drakonisch, dass es im Jahr 2004 
wieder aufgehoben wurde, als die neue Regierung um Premierminister Manmo-
han Singh ihr Wahlversprechen einlöste, Gesetze aufzuheben, denen man allge-
mein nachsagte, sie würden durch die Strafverfolgungsbehörden missbraucht. Es 
wird interessant sein zu beobachten, wie Indien mit nationalen Sicherheitsdoku-
menten umgeht, für die im neuen Gesetz eine Ausschlussregelung gilt, die jedoch 
wiederum nicht von den Gesetzen zur nationalen Sicherheit geschützt werden. 

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf das neue indische Gesetz zur Informationsfrei-
heit ist gemischt. Im Mai 2005 erklärte die Menschenrechtsinitiative des Com-
monwealth (Commonwealth Human Rights Initiative), sie sei zwar erfreut über die 
Verabschiedung des Gesetzes, sehe es jedoch trotzdem aus den folgenden 
Gründen als problematisch an: Das Gesetz gilt nach wie vor nicht für Institutionen 
wie z.B. das Kabinett, zahlreiche Akten unterliegen einer 20-jährigen Sperrfrist, 
und die Auswahl von Kommissionsmitgliedern könnte politisch motiviert sein.8

Die Lektion, die wir aus den Erfahrungen Indiens ziehen können, ist, dass es bei 
der Verabschiedung von Gesetzen wichtig ist, gleichzeitig die legislativen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass diese Gesetze auch in Kraft treten können. 
Viele Informationsfreiheitsgesetze werden durch die internen Mechanismen zur 
Bearbeitung von Anfragen und Einsprüchen (oder das Fehlen derselben) behin-
dert. Durch zivilen Aktionismus gelangte diese Problematik auf der nationalen 
Tagesordnung Indiens fast ganz nach oben. In Internet-Diskussionen und Blogs 
fand ein lebhafter Austausch über dieses Thema statt. Großes Interesse besteht 
auch an der Perspektive, die sich dem indischen Bibliothekswesen erschließt. Es 
ist immer schwierig, eingefahrene bürokratische Verfahrensweisen der Regierung 
zu ändern, insbesondere dann, wenn die traditionelle Geheimhaltungskultur in 
eine transparentere Umgebung verlagert wird. Informationsfreiheitsgesetze funkti-
onieren immer nur so gut wie die Bürokraten, die den Kontakt mit der Öffentlich-
keit haben. Wichtig ist auch die Feststellung, dass wirtschaftliche Barrieren in den 
Entwicklungsländern oft Themen wie den freien Informationszugang von der Ta-
gesordnung verdrängen. Werden Regierungsakten im Internet zugänglich ge-
macht, so können viele Bibliotheken in den Entwicklungsländern diese z.B. schon 
allein wegen fehlender Internet-Infrastruktur nicht nutzen. 
 

                                                 
8 „Good, Bad, and Ugly (maybe)”, Commonwealth Human Rights Initiative, 24. Mai 2005 unter 
www.freedominfo.org/news.htm. 
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Peru 
Law of Transparency and Access to Public Information, in Kraft seit 2003 
[www.freedominfo.org/countries/peru.htm] 

Die peruanischen Informationsfreiheitsgesetze berechtigen jeden Bürger dazu, 
von jeder beliebigen Regierungsbehörde oder privaten Organisation, die öffentli-
che Dienstleistungen anbietet, und in Form jedes beliebigen Mediums Informatio-
nen anzufordern. Die Verabschiedung des Gesetzes wurde auf Initiative vom pe-
ruanischen Presserat (Peruvian Press Council) hin bewirkt. Das ursprüngliche 
Gesetz wurde bereits dahingehend novelliert, dass Ausschlussklauseln einge-
schränkt wurden. Diese betreffen nun u.a. Informationen zur nationalen Sicherheit, 
Wirtschaftsgeheimnisse, laufende Untersuchungen und den Schutz der Privat-
sphäre. Interessanterweise fordert das Gesetz von den Regierungsbehörden die 
Einrichtung von Websites, auf denen Angaben über ihre Betriebskosten, ihre Akti-
vitäten, die Beamtenbesoldung und andere einschlägige Informationen veröffent-
licht werden. Ein Schiedsmann schult die Mitarbeiter und fördert das Gesetz. Auch 
Berufungsverfahren sind vorgesehen; diese werden von den Gerichten geregelt, 
die über das verfassungsmäßig garantierte Recht auf habeas data wachen, ein 
Auskunftsrecht, das durch die peruanische Verfassung geschützt ist: „Jeder Bür-
ger hat das Recht, ohne Angabe von Gründen um Informationen nachzusuchen 
und diese von jeder öffentlichen Stelle innerhalb eines gesetzlich definierten Zeit-
raums und gegen eine angemessene Gebühr zu erhalten ...“ 

Zwar betrachtet der peruanische Presserat das Gesetz als einen Schritt in die 
richtige Richtung, er beanstandet jedoch die Unsicherheit in Bezug auf den Status 
von Daten von Armee und Polizei. Sorgen bereitet dem Presserat ebenfalls, dass 
das Gesetz nicht klar definiert, welche Person für die Herausgabe der angeforder-
ten staatlichen Informationen an den Antragsteller verantwortlich ist. Wie die meis-
ten Aktivisten in anderen Ländern ist auch der Presserat der Ansicht, dass zu viele 
Behördenunterlagen von der Freigabe ausgeschlossen sind. 
 
Südafrika 
Verfassung von Südafrika von 1996, Paragraph 32; Gesetz zur Förderung 
des Informationszugangs, 2001. 

Länder wie Polen und Südafrika haben sich intensiv mit der Recherche nach In-
formationen über Menschenrechtsverletzungen in Zeiten nationaler Unruhen und 
Übergangsphasen beschäftigt. In Polen sind viele Bürger nach wie vor besorgt 
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über Personenakten, die die kommunistische Partei unter Verschluss hielt. Die 
Probleme südafrikanischer Bürger betreffen Aufzeichnungen, die die Wahrheits- 
und Versöhnungskommission TRC (Truth and Reconciliation Commission) für ihre 
Untersuchungen benötigt. Dort hat man festgestellt, dass viele dieser Aufzeich-
nungen systematisch vernichtet wurden. 

Die Informationsfreiheit wird in Südafrika durch Paragraph 32 der südafrikani-
schen Verfassung von 1996 geschützt. Dort heißt es, dass „jeder Bürger ein An-
recht auf Zugang zu (a) jeder Art von Regierungsinformation hat ...“. Im Jahr 2001 
wurde der Promotion of Access to Information Act vom Parlament bestätigt. Die-
ses Gesetz setzt die verfassungsmäßigen Garantien um und unterstützt die Re-
gierungstransparenz. Jeder Bürger kann ohne Angabe von Gründen Akteneinsicht 
fordern, und staatliche Stellen müssen innerhalb von 30 Tagen reagieren. Ist die 
Akteneinsicht unabdingbar für die Durchsetzung von Menschenrechten, müssen 
auch private Organisationen die angeforderten Informationen innerhalb von 30 
Tagen zur Verfügung stellen. 

Zwar gilt eine Reihe von Ausschlussklauseln, die unter anderem die Provinzlegis-
lative oder persönliche Daten über einzelne Parlamentsmitglieder betreffen, je-
doch muss bei diesen geprüft werden, ob und inwieweit in diesen Fällen ein be-
rechtigtes öffentliches Interesse vorliegt, wobei auch Faktoren wie beispielsweise 
die „Umweltverträglichkeit“ miteinbezogen werden. Berufungsfälle werden von den 
südafrikanischen Gerichten behandelt. Im Interesse einer gesteigerten Transpa-
renz sind öffentliche und private Organisationen verpflichtet, schriftliche Leitfäden 
zu veröffentlichen, die über ihre Aktivitäten Aufschluss geben. Die Durchsetzung 
des Gesetzes wird von der südafrikanischen Menschenrechtskommission über-
wacht. Zu dem Zeitpunkt, als der vorliegende Weltbericht geschrieben wurde, 
hatte die Kommission jedoch noch keine Mittel für ihr Mandat erhalten – ein Prob-
lem, das viele Länder betrifft. Nach wie vor stehen die Bürger vor dem Problem, 
dass sie keinen Zugang zur Aufzeichnungen aus der Zeit der Apartheid haben. 
Einige dieser Aufzeichnungen wurden vernichtet, einige an den Geheimdienst NIA 
(National Intelligence Agency) übermittelt. 

Das südafrikanische Gesetz ist deshalb so interessant, weil es um die Verfügbar-
keit von Datensammlungen geht, die benötigt werden, damit eine Wiedergutma-
chung für die Verbrechen während der Zeit der Apartheid erfolgen kann. Proble-
matisch wird die Situation für eine Reihe von Ländern, in denen in den letzten 
Jahren massive Menschenrechtsverletzungen vorgekommen sind. Einen hervor-
ragenden Überblick über die südafrikanischen Informationsfreiheitsgesetze in 
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einem gesamtafrikanischen Zusammenhang findet sich in dem 2002 verfassten 
Bericht von Mukelani Dimba „A Landmark Law Opens Up Post-Apartheid South 
Africa“ auf www.freedominfo.org. Der Bericht beleuchtet die Chancen und Heraus-
forderungen, die sich durch die neue Gesetzgebung mit Sicht auf den gesamten 
afrikanischen Kontinent ergeben. 

 

Die Auswirkungen der Kommunikationstechnik auf Informationsfreiheitsge-
setze 

Durch die Internet-Kommunikation und andere digitale Technologien ergeben sich 
Möglichkeiten und Herausforderungen für die globale Informationsgesellschaft. Da 
digitale Informationen auf einfache Weise reproduzierbar sind, ist die Durchset-
zung von Urheberrechtsgesetzen mitunter schwierig. Obwohl zahlreiche Staatsre-
gierungen erfolgreich Firewalls und Softwarefilterprogramme einsetzen, gelingt es 
spitzfindigen Benutzern immer wieder, diese Barrieren zu umgehen. John Gilmo-
re, Mitbegründer der Electronic Frontier Foundation, formulierte es 1993 so: „Das 
Netz interpretiert Zensur als Schaden und umgeht sie.“ Die Tatsache, dass raffi-
nierte Technikfreaks in sichere Systeme eindringen, ist fast ein Garant dafür, dass 
geschützte Informationen ungeachtet entsprechender Gesetze eines Tages ans 
Licht kommen. Während der „Orangen Revolution“ in der Ukraine lieferten Netzta-
gebücher (Blogs) den westlichen Medien und Aktivisten aus der Zivilgesellschaft 
Informationen über die Vorgänge im Land, wodurch Neuigkeiten an die Öffentlich-
keit gebracht werden konnten. Wird in Iran die alternative Presse gezwungen, ihre 
Berichterstattung einzustellen, kommunizieren Jugendliche mit weltlicher und reli-
giöser Einstellung in Blogs. Versuche seitens der Regierung, Filterprogramme 
einzurichten, waren nicht auf der ganzen Linie erfolgreich. Der NITLE Weblog 
Census, ein Weblog-Verzeichnis, das die globale Weblog-Zahl zu erfassen ver-
sucht, zeigt, dass bei Blogs Farsi unter den meistverwendeten Sprachen weltweit 
an vierter Stelle steht. 

 

Ausnahmeklauseln in Informationsfreiheitsgesetzen 

Der Wirkungskreis der Informationsfreiheitsgesetze kann durch eine Anzahl von 
Faktoren eingeschränkt werden. Zum einen gibt es Ausschlussregelungen im 
Gesetzestext selbst. Zum anderen stellen teilweise auch Nicht-Regierungsquellen 
die Informationsfreiheitsgesetze in Frage. Weiterhin schießen Informationsfrei-
heitsgesetze mitunter auch über das Ziel hinaus, nämlich dann, wenn sie mit den 
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Datenschutzrechten und der Pflicht, Bürger in Kriegszeiten zu schützen, in Konflikt 
stehen. Darüber hinaus können diese Gesetze, wie wir gesehen haben, verab-
schiedet werden, ohne jedoch wirklich in Kraft zu treten, so dass sie aufgrund 
einer unzureichenden Finanzierung gar nicht erfolgreich implementiert werden 
können. 

 
• Gesetze zur nationalen Sicherheit 

Die Zunahme des Terrorismus als eine spezielle Form der globalen Kriegsführung 
– häufig als „nicht-staatliche länderübergreifende Bedrohung der inneren Sicher-
heit“ bezeichnet – hat die Regierungen dazu veranlasst, mit diesem speziellen 
Gesetzestypus zu reagieren, insbesondere nach den Ereignissen des 11. Sep-
tember 2001 in den USA. Gesetze zur nationalen Sicherheit wirken mitunter wie 
ein Katalysator auf Budgetkürzungen für Regierungsdrucksachen und auf andere 
Einschränkungen im Hinblick auf die Erstellung und Verteilung von Regierungsin-
formationen. Darüber hinaus wurden einige Regierungs-Websites von potentiell 
sensitiven Daten bereinigt, und in den USA wurden Bibliothekare, die Regierungs-
dokumente verwalten, angewiesen, bestimmte Dokumente zu vernichten oder an 
die Regierung zurück zu übermitteln. 

Der USA PATRIOT ACT aus dem Jahr 2001 gewährte dem damaligen Justizmi-
nister John Ashcroft zusätzliche Vollmachten für die Terrorismusbekämpfung. 
Wichtig für Bibliotheken ist Paragraph 215, der es dem Geheimdienst FBI (Federal 
Bureau of Investigation) erlaubt, Zugriff auf Bibliotheksakten einschließlich elekt-
ronischer Daten zu nehmen, ohne Anlass zu der Vermutung, dass ein Verbrechen 
verübt wurde. Darüber hinaus sind Bibliothekare, die einen Durchsuchungsbefehl 
erhalten haben, angewiesen, hierüber Stillschweigen zu bewahren, ausgenom-
men gegenüber ihrem Vorgesetzten oder ihrem Anwalt. Kunden werden nicht 
darüber aufgeklärt, dass das von ihnen ausgeliehene Bibliotheksdokument Ge-
genstand einer FBI-Untersuchung ist. Im Mai 2005 begann der Geheimdienstaus-
schuss des Senats – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – über eine mögliche 
Verlängerung des USA PATRIOT ACT sowie über eine Ausweitung seines An-
wendungsbereichs zu beraten. Die ACLU (American Civil Liberties Union), eine 
US-amerikanische nichtstaatliche Organisation, die sich für Bürgerrechte und ge-
nerell für Anliegen des Liberalismus einsetzt, und die Electronic Frontier Foundati-
on haben bereits öffentlich ihre Bedenken geäußert, und der amerikanische Biblio-
theksverband wird sich mit Sicherheit beim anstehenden Jahrestreffen im Juni 

 36

http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerrecht


___________________________________________________________________Jones 

2005 in Chicago in die Diskussion einschalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ses Weltberichts ist der Ausgang ungewiss. 
 
• Gesetze zum Datenschutz 

Da der Identitätsdiebstahl in einigen Teilen der Welt dramatische Ausmaße ange-
nommen hat, wurden neben der Ausstellung von Personalausweisen in zahlrei-
chen Ländern Datenschutzbestimmungen in die Informationsfreiheitsgesetze in-
tegriert. Personenbezogene Daten werden in der Regel von der Herausgabe aus-
geschlossen. In einigen Ländern haben Bürger das Recht, Daten über die eigene 
Person von der Regierung oder privaten Organisationen anzufordern. In den USA 
schützen Gesetze wie z.B. der Family Educational Rights and Privacy Act (FER-
PA) von 1974 die Vertraulichkeit von medizinischen und Finanzdaten. 
 
• Nicht-Regierungsorganisationen 

Nicht-Regierungsorganisationen, länderübergreifend arbeitende Organisationen, 
internationale Institutionen, Stiftungen, Finanzierungsverbände und Berufsvereini-
gungen werden trotz ihrer stetig wachsenden und bedeutenden Rolle bei der so-
zioökonomischen Entwicklung und bei politischen Entscheidungsprozessen der 
Regierungen nicht in allen Fällen von den Informationsfreiheitsgesetzen abge-
deckt. Einige Informationsfreiheitsgesetze räumen den Bürgern das Recht auf 
Auskünfte von Nicht-Regierungsorganisationen ein – ein Aspekt, der bei Geset-
zesänderungen oder beim Ersterlass von Gesetzen berücksichtigt werden sollte. 

 
• Wirtschaftliche Einschränkungen 

Eine Vielzahl von staatlichen Informationen findet sich im World Wide Web. Wirt-
schaftliche Zwänge machen jedoch einen Internet-Zugang vielerorts sehr kost-
spielig und benachteiligen die Länder, die eine niedrige Verbindungsdichte und 
Leitungen mit geringer Bandbreite haben. Bibliothekare müssen dafür Sorge tra-
gen, dass das „soziale Wohl“ in die politischen Strategien zur Informationsfreiheit 
integriert wird. Eine enge Zusammenarbeit mit der Telekommunikationsbranche 
und anderen Anbietern von Bibliotheksdiensten ist wichtig, damit diese die Ent-
wicklungsländer in ihr Marketing und ihre Finanzstrategien mit einbeziehen. Ein 
Beispiel aus Lateinamerika: 

„... Telefon ist nach wie vor kaum verbreitet, geschweige denn Internet. Wir stellen 
fest, dass sich wahrscheinlich ein duales System der doppelten Staatsbürger-
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schaft bildet. Die herrschende Klasse reist legal und komfortabel und dominiert 
das globale System des Informationsflusses ... auch die niedere Klasse reist, und 
wenn nur, um der Armut in ihrem Land zu entfliehen, aber sie reisen umher auf 
der Suche nach der einfachsten Form von Beschäftigung, die es ihnen ermöglicht, 
Geld nach Hause zu schicken.“9

 
• Schutz des geistigen Eigentums 

Lawrence Lessig stellt in seinem Buch “Free Culture: How Big Media Uses Tech-
nology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity” (deutscher Titel: 
“Freie Kultur. Wesen und Zukunft der Kreativität“), das eine Pflichtlektüre für jeden 
Interessierten ist, die negativen Auswirkungen übertriebener Restriktionen beim 
Urheberschutz dar. Strenge Urheberrechtsgesetze hemmen den freien weltweiten 
Informationsfluss. Lessig berichtet von einem Meeting, das von der Weltorganisa-
tion für geistiges Eigentum WIPO (World Intellectual Property Organization) abge-
sagt wurde, weil die geplanten Themen scheinbar eine Bedrohung für die beste-
hende IP-Ordnung darstellten. Die Tagesordnung für das Meeting sah Themen 
wie die Analyse von offenen und Gemeinschaftsprojekten für die Schaffung öffent-
licher Güter vor. Hierbei handelt es sich um Projekte, die hierbei erfolgreich waren, 
ohne ausschließlich auf die urheberrechtliche Verwendung geistigen Eigentums 
zu bauen. Beispiele hierfür sind das Internet und das WWW, die beide auf der 
Basis von Protokollen im frei zugänglichen Bereich entwickelt wurden. Man trug 
damit dem aufkommenden Trend Rechnung, offene akademische Fachzeitschrif-
ten zu unterstützen, u.a. das Projekt „Public Library of Science (PLoS)“, zu 
deutsch „Öffentliche Bibliothek der Wissenschaften" ... Ziel dieses Meetings war 
es, diese breite Palette von Projekten aus einem gemeinsamen Blickwinkel zu 
betrachten, nämlich dem, dass keines dieser Projekte auf einem Extremismus des 
geistigen Eigentums beruhte.10

In den Vereinigten Staaten unterliegen Regierungsdokumente, die von der ameri-
kanischen Regierungsdruckerei GPO (Government Printing Office) veröffentlicht 
werden, nicht dem Copyright-Schutz. Anders sieht die Situation jedoch aus, wenn 
Verleger diese Dokumente zusammen mit Kommentaren oder anderem dekorati-

                                                 
9 Miguel Angel Centeno, „Networks of Globalization: Trade, Tourism, and Telephones,“ Konferen-
zentwurf, Yale Law School Information Society Project Conference, “The Global Flow of Information,” 
1.-3. April 2005, S. 35-48, Zitat auf S. 48. 
10 Lawrence Lessig, Freie Kultur (2004), S. 263. 
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vem Beiwerk neu verpacken. Bibliothekare müssen sich bei ihren Verbänden da-
für einsetzen, dass staatlichen Dokumenten eine hohe Priorität zugeordnet wird. 

 

Hoffnung, Frustration, Geduld und Einsatz: Eine inspirierende Fallstudie 

Die Organisation „Article 19“ hat eine wichtige Studie herausgegeben: Under Lock 
and Key: Freedom of Information and the Media in Armenia, Azerbaijan and 
Georgia (April 2005). Die Studie analysiert den Versuch dreier Länder, eine Me-
dienstrategie für die Implementierung ihrer neu in Kraft getretenen Informations-
freiheitsgesetze anzunehmen. 

Der Bericht deckt die anhaltenden Schwierigkeiten von Journalisten auf, Einsicht 
in Regierungsunterlagen zu erhalten, wodurch sie in ihrer Rolle als Überwa-
chungsinstanz massiv behindert werden. In Interviews mit Journalisten und Regie-
rungsvertretern wird klar, dass diese drei Länder bis zur praktischen Anwendung 
von Informationsfreiheitsgesetzen noch einen langen Weg vor sich haben. Die 
wichtigen Ergebnisse der Studie lösen kaum Überraschung aus, sie zeichnen 
jedoch ein Bild von den Fehlschlägen, die nach der Verabschiedung von Geset-
zen auftreten können: 

Zu den Haupthindernissen beim Zugang zu Behördenunterlagen in Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien zählen die folgenden: 

• Es fehlt an Verfahren und Mechanismen für den Informationszugang bzw. an 
einer geeigneten Gesetzgebung (z.B. in Aserbaidschan), was günstige Bedin-
gungen für die willkürliche Manipulation von Informationen schafft. In Extrem-
fällen geben staatliche Stellen sogar falsche Informationen heraus. 

• Beamte zeigen Verhaltensweisen nach Sowjetmuster und pflegen alte Ge-
heimhaltungstraditionen. 

• Unter den Medien herrscht ein Mangel an Professionalität und Solidarität. 

• Wird der Zugang zu angeforderten Informationen verweigert, nutzen Medien-
fachleute oft alternative Informationsquellen. 11 

Dennoch kommt der Bericht zu dem Schluss, dass „gemeinsame Anstrengungen 
von den Medien und ihren Berufsvereinigungen, Gruppen aus der Zivilgesell-
schaft, internationaler Prominenz und vor allem Regierungsinstitutionen selbst 
                                                 
11 Article 19, Under Lock and Key (April 2005): www.article19.org 
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erforderlich sind, um das wichtige Recht auf freien Zugang zu Informationen ein-
zufordern und es den Medien zu ermöglichen, ihre Schlüsselrolle als Mittler zwi-
schen den Bürgern und der Regierung wahrzunehmen.“12

Bibliotheksmitarbeiter müssen sich in die Diskussion über die Informationsfrei-
heitsgesetze einschalten, so dass ihre Anliegen, ebenso wie die der Journalisten, 
in die Debatte und in den politischen Entscheidungsprozess mit einfließen. Der 
Ausbau der nationalen Informationspolitik ist ein hervorragender Weg, um in diese 
Problematik eingebunden zu werden. Der jüngste Artikel von Anne-Marie Arnold 
ist eine Pflichtlektüre für Bibliothekare, die Bibliotheken strategisch in die nationale 
Planung für eine sozioökonomische Entwicklung einbringen und sich dafür einset-
zen möchten, dass Bibliotheken ihre Rolle als Förderer des freien Informations-
flusses wahrnehmen können.13

Eine solche Bibliothek könnte für uns alle eine Vision sein. Wir könnten sie uns als 
einen Bereich vorstellen, der weltweit und für jedermann offen ist und der die In-
formationsfreiheitsgesetze optimal nutzt. Nur wenn wir Bibliothekare einen Traum 
von dem haben, was möglich und machbar ist, können wir verstehen, was uns 
genommen würde, wenn wir nicht wachsam sind. Wir dürfen nicht aufhören, wei-
terhin mit nationalen und internationalen Bibliotheks- und Informationsverbänden, 
aber auch mit Gleichgesinnten in der Zivilgesellschaft, in Datenschutzverbänden, 
in Menschenrechtsgruppen und mit Vertretern der Informationstechnologie zu-
sammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir nicht nur für Informationsfreiheitsge-
setze eintreten, sondern sie auch an der Basis implementieren, so dass sie den 
Informationszugriff für unsere Bürger wirklich verbessern. 

 

_______________________________________________________________ 

Barbara M. Jones, Ph.D., ist Bibliothekarin an der Caleb T. Winchester Universität 
- Wesleyan Universität Middletown, CT 06107, USA.  – 
Bjones01@wesleyan.edu 

 

                                                 
12 Ibid., S. 3. 
13 Anne-Marie Arnold, „Developing a national information policy – considerations for developing coun-
tries”, The International Information & Library Review (2004) 36, S. 199-207. 
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IFLA und soziale Verantwortung: 
Ein zentrales Anliegen des Bibliothekswesens 

 

Al Kagan 

 

„ ... Und wenn die menschliche Art sich eines Tages vollendet hat, wird sie 
sich nicht als die Summe der Bewohner des Erdballs definieren, sondern als 
die unendliche Einheit ihrer Wechselseitigkeiten.“ 

Jean-Paul Sartre1

 

Einführung 

Was bedeutet es, ein sozial verantwortlich denkender und handelnder Bibliothekar 
zu sein? Als ich 1985 als Berufsanfänger an der IFLA-Konferenz in Chicago teil-
nahm, erfüllte es mich mit großem Respekt, als E. J. Josey2 die erste Plenarsit-
zung unterbrach und von IFLA verlangte, sich wegen der in Südafrika praktizierten 
Apartheid-Politik von diesem Land zu distanzieren. Später erfuhr ich von seiner 
Arbeit in den Südstaaten der USA, wo er sich für die Aufhebung der Rassentren-
nung in Bibliotheken einsetzte. Seine ungeheure Energie und sein Mut prägten 
mein eigenes Verständnis von den Inhalten und Aufgaben unseres Berufsstandes, 
und ich bin der festen Überzeugung, dass die zentralen Werte des Bibliothekswe-
sens uns dazu verpflichten, unsere Rolle als Förderer der Gerechtigkeit in unseren 
Gemeinden sehr ernst zu nehmen. 

Einen Beitrag über die soziale Verantwortung von Bibliothekaren zu schreiben, ist 
eine erhebliche Herausforderung, denn ‚Soziale Verantwortung’ ist ein weites 
Feld. In einer Zeit wie der heutigen, in der wir Tag für Tag durch Kriege und Terro-
rismus bedroht sind, ist es überaus wichtig, auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene neue Prioritäten zu setzen. Die Frage lautet: Wie können wir lokal 
denken und global handeln, und wie können wir global denken und lokal handeln? 
Hier fällt uns die von IFLA auf dem Weltkongress Bibliothek und Information 2003 

                                                 
1 Aus dem Vorwort von Jean-Paul Sartre zu „Die Verdammten dieser Erde“ von Frantz Fanon, 1961. 
2 Zweiter afrikanisch-amerikanischer Präsident der American Library Association, 1984-1985. 
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in Berlin formulierte Resolution ein3. Angesichts von Gesetzen wie z.B. dem USA 
PATRIOT Act oder vergleichbaren Gesetzen in vielen anderen Ländern müssen 
wir uns intensiv bemühen, die Datenschutzrechte der Bibliotheksbenutzer zu 
schützen. Wir können nicht zulassen, dass derartige Gesetze die Menschen ein-
schüchtern und sie davon abhalten, in Bibliotheken die Materialien auszuleihen, 
die sie lesen oder ansehen möchten. Wir müssen weiterhin den ungehinderten 
Zugriff auf staatliche Informationen fördern, denn dies ist eine grundlegende Vor-
aussetzung für Regierungsqualität. Nur wenn alle Bürger die Möglichkeit zum 
freien Informationszugang haben, können sie auf intelligente Weise an Entschei-
dungsprozessen beteiligt werden. Es gilt, die Redefreiheit zu verteidigen, denn sie 
ist selbstverständlich eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. 
Ralph Nader hat die Amerikaner davon überzeugt, dass wir wieder zu „Bürgern“ 
werden müssen, anstatt nur „Konsumenten“ zu sein. Öffentliche Bibliotheken sind 
ein Informationspool für alle Mitglieder der Gemeinde, seien es Informationen über 
lokale Gesundheitsdienste, den öffentlichen Nahverkehr, Arbeitsangebote oder 
andere Dienstleistungen zum Wohle der Gemeinschaft. Dies kann von der Bereit-
stellung von Steuerformularen bis hin zur Ausgabe von Kondomen zum Schutz 
vor HIV/AIDS reichen. Ebenso können öffentliche Bibliotheken als Veranstal-
tungsorte für Alphabetisierungskurse oder für die Wählerregistrierung fungieren. 
Sie können wirklich zu Gemeindezentren werden, in denen alle Bürger, auch Be-
dürftige, Ausländer und Angehörige unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen 
Materialien vorfinden und in die lokale Kultur sowie in städtische Angelegenheiten 
eingebunden werden können. Dies ermöglicht ihnen, ihre persönlichen Potentiale 
zu realisieren und sich aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Gemeinde zu beteili-
gen. 

Selbstverständlich spielen Bibliotheksverbände eine wichtige Rolle, wenn es dar-
um geht, Bibliothekspraktiken auf nationaler und internationaler Ebene in einen 
Zusammenhang einzubinden. Es bereitet mir daher große Freude, diesen Beitrag 
über IFLA und die soziale Verantwortung von Bibliotheken für den IFLA-
Weltbericht 2005 schreiben zu dürfen. Seit vielen Jahren engagiere ich mich beim 
SRRT (Social Responsibilities Round Table = Arbeitskreis für soziale Verantwor-
tung) der American Library Association (ALA) und im SRDG (Social Responsibili-
ties Discussion Group = Gesprächskreis zur sozialen Verantwortung) der IFLA. 
Aus diesem Grund trägt der vorliegende Beitrag in gewisser Hinsicht einen sehr 
persönlichen Ton. Das englische Schlagwort ‚social responsibilities’ geht auf die 

                                                 
3 Siehe www.ifla.org/IV/ifla69/resolutions.htm 

 42



___________________________________________________________________Kagan 

Gründungszeit des SRRT vor ca. 35 Jahren zurück. Daher bietet es sich an, in 
diesem Aufsatz auch kurz ein Stück Bibliotheksgeschichte zu beleuchten. 

Die American Library Association setzt sich bereits seit der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg für Belange der sozialen Gerechtigkeit ein4. Echten Zündstoff erhielt die 
Debatte in den späten 1960er und frühen 1970er-Jahren, als Nordamerika und 
Europa eine Periode großer gesellschaftlicher Umwälzungen erlebten. In den Ver-
einigten Staaten kamen bedeutende soziale Bewegungen auf, die ein Ende des 
Rassismus forderten, zum Widerstand gegen den Krieg der Vereinigten Staaten in 
Südostasien aufriefen und mehr Raum für die Freiheit des Einzelnen und die Mei-
nungs- und Redefreiheit verlangten. Seit es Bibliotheken gibt, finden derartige 
gesellschaftliche Bewegungen naturgemäß ihren Widerhall im Leben von Biblio-
thekaren und innerhalb der American Library Association. Eine Reaktion auf diese 
Spannungen war die Veröffentlichung von David Berninghausens Aufsatz, in dem 
er behauptete, die ALA könne nicht überleben, wenn sie sich weiterhin das Thema 
‚Soziale Verantwortung“ auf die Fahne schreibe5. Er sprach sich dagegen aus, 
soziale Probleme in den Fokus der Aktivitäten zu stellen, und er zählte zahlreiche 
Themen auf, die vermutlich im ALA-Rat diskutiert wurden, darunter Rassenunge-
rechtigkeiten, Umweltverschmutzung, eine starke UN, Homosexualität, Wähleral-
ter, Trennung von Staat und Kirche, Aufbau von Universitäten, Unterstützung poli-
tischer Gefangener und andere nicht bibliotheksbezogene Themen, „ohne Rück-
sicht darauf, wie wichtig sie für die Zukunft der Menschheit sein können“. Was er 
nicht aufführte, war der Widerstand gegen den Vietnam-Krieg, aber diese Frage 
wurde schließlich auch im ALA-Rat diskutiert. Diejenigen, die vehement dafür 
eintraten, dass die ALA zu diesen brisanten Themen Position beziehen sollte, 
wurden bestätigt. Die ALA wächst mit jedem Jahr, und ihre bedeutende Rolle bei 
nationalen Diskussionen war nie so wichtig wie heute. Der deutlichste Beweis 
hierfür ist das Lob, das die Organisation für ihr starkes Eintreten gegen eine Reihe 
von Klauseln des USA PATRIOT Act erhielt. 

Berninghausen argumentierte, dass die ALA zu dem allgemein anerkannten 
Zweck eingerichtet worden war, „Bibliotheksdienstleistungen und das Bibliotheks-

                                                 
4 Einige dieser Materialien über die ALA und SRRT wurden adaptiert aus Al Kagans Publikation „Living 
in the Real World: A Decade of Progressive Librarianship in the USA and in International Library Or-
ganizations”, Innovation: A Journal for Appropriate Librarianship and Information Work in Southern 
Africa Nr. 22 (Juni 2001): S. 10-19. 
5 David Berninghausen, „Social Responsibility vs. the Library Bill of Rights”, Library Journal, 97, 20 (15. 
November 1972): S. 3675-3681. 
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wesen zu fördern“6. Er war der Ansicht, dass das Engagement für Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit die Glaubwürdigkeit der ALA als Verteidiger der Geistes-
freiheit aushöhlen würde, und er nahm fälschlicherweise an, dass fortschrittliche 
Kräfte innerhalb der ALA das geltende Prinzip, möglichst ausgewogene Bestände 
aufzubauen, vernachlässigen würden. Pat Schuman hielt entgegen, dass Biblio-
theken eigentlich ein Teil der Gesellschaft seien und dass gesellschaftliche „Lei-
den“ wie Rassismus, Armut und Krieg den freien Informationsfluss behindern.7 
Jane Robbins merkte an, dass Ansichten wie die von Berninghausen „zu einer Art 
kurzsichtigem Professionalismus führen, bei dem die, die die Macht besitzen, in 
den Genuss geistiger Freiheit kommen, während denen, die ohne Macht sind, die 
geistige Freiheit verwehrt wird“8. Betty-Carol Sellen, Pat Schuman und Jane Rob-
bins legten dar, dass soziale Themen auch Bibliotheksthemen sind, da Bibliothe-
ken innerhalb der Gesellschaft existieren, also in der realen Welt mit all ihren 
Problemen und Chancen. 

Neben der persönlichen Ebene gibt es bei diesem Aufsatz noch eine tiefergehen-
de Ebene, denn er setzt sich mit dem Charakter und der Ideologie des Biblio-
thekswesens auseinander. Ein enger instrumentalistischer Blickwinkel führt zu 
einem passiven Berufsinhalt, der es nicht mehr möglich macht, sich auf die aktuel-
len gesellschaftlichen Trends einzustellen und sich flexibel an diese anzupassen. 
Ein offenerer und wahrhaft professioneller Blickwinkel hingegen garantiert die 
aktive Einbindung in den weltweiten Kontext und bietet uns die Gelegenheit, unse-
re Werte realistisch umzusetzen und die Welt zu einer lebenswerteren Umgebung 
zu machen. 

Dieser Aufsatz stellt den Gedanken eines sozial verantwortlichen Bibliothekswe-
sens in seinen historischen Zusammenhang. Er versucht, einen Bogen vom SRRT 
der ALA über verschiedene internationale Initiativen, die von nord- und südameri-
kanischen, europäischen und südafrikanischen Gruppen organisiert werden, bis 
hin zu IFLA und IFLA/FAIFE im Besonderen zu schlagen. Indem wir auf die Er-
rungenschaften der Vergangenheit zurückblicken und auch aus unseren Fehlern 
lernen, können wir einige Wirkungsfelder für gegenwärtige und zukünftige FAIFE-
Initiativen erschließen. 

 

                                                 
6 ALA Constitution, Artikel II, Paragraf I. 
7 Pat Schuman in „The Berninghausen Debate“, Library Journal, 98, 1 (1. Januar 1973): S. 28-29. 
8 Jane Robbins in „The Berninghausen Debate“, Library Journal, 98, 1 (1. Januar 1973): S. 29. 
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Ungleichheit 

Auf der ganzen Welt nimmt die Ungleichheit zu. Der Faktor für die Einkommens-
spanne zwischen den fünf reichsten Ländern und den ärmsten Ländern der Welt 
lag 1820 bei drei, 1913 bei elf, stieg bis 1950 auf 35 und erhöhte sich bis 1992 auf 
729. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) bezeichnet dies 
als ‚gefährliche Polarisierung’ zwischen Reichen und Armen. Darüber hinaus geht 
die Einkommensschere innerhalb der einzelnen Länder immer weiter auseinander. 
Die wohlhabende Elite, vor allem in den Hauptstädten, lebt in Wohlstand und hat 
Zugang zu Bibliotheken und Informationen, aber die ärmeren Bevölkerungsschich-
ten bleiben hinter der Entwicklung zurück. Diese sogenannte „digitale Kluft“ ist 
kein neues Phänomen. Das UNDP zeigt die gleiche Divergenz bei der Versorgung 
mit Elektrizität und Telefon10. Man könnte außerdem den Zugang zu Büchern, 
Zeitschriften, Videos und Gemeindeinformationen hinzufügen, und selbst bei der 
Lese-/Schreibkompetenz zeigt sich dieses Gefälle. 

Sogar in wohlhabenden Ländern wie den USA, in denen es mehr Computer gibt 
als im gesamten Rest der Welt, ist dieser Kontrast zwischen Arm und Reich sicht-
bar. Im Jahr 2000 z.B. befand sich in 51% aller amerikanischen Haushalte ein 
Computer. Dabei lag der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 75.000$ 
oder darüber bei 88%, der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von weni-
ger als 25.000$ bei 28%. Unter den schwarzen Erwachsenen besaßen nur 37% 
einen Computer, unter den lateinamerikanischen Erwachsenen waren es nur 
35%.11

Für unser Verständnis ist die Terminologie wichtig. Ich habe an anderer Stelle 
behauptet, der Begriff „digitale Kluft“ wirke eher verschleiernd als klärend auf das 
Problem der systematischen Ungleichheit in der Weltwirtschaft, die auf einer neo-
liberalen Volkswirtschaft, dem von der Weltbank organisierten Programm für wirt-
schaftliche Strukturanpassung, einem unzumutbaren Schuldenausgleich und un-

                                                 
9 Human Development Report, New York und Oxford: Oxford University Press for the United Nations 
Development Program, 1999, S. 38. 
10 Human Development Report, New York und Oxford: Oxford University Press for the United Nations 
Development Program, 2001, S. 41. 
11 US Bureau of the Census, Zahlen aus “Report counts Computers in majority of U.S. Homes”, New 
York Times, 7. September 2001, S. A15. 
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fairer Handelssysteme unter der Welthandelsorganisation basiert12. Womöglich 
beschreibt der Begriff „Informationskrise“ das Phänomen treffender. 

 

Der SRRT (Social Responsibilities Round Table) der ALA 

 „... Die ALA erkennt klar ihre umfassende soziale Verantwortung an ...“ (Aus der 
Einführung zu Abschnitt 1 des „ALA Policy Manual“.) 

Bevor wir uns mit IFLA und den verschiedenen internationalen Initiativen befas-
sen, soll zunächst kurz erklärt werden, was der SRRT ist und in wiefern er Modell-
charakter für Projekte der FAIFE in der unmittelbaren Zukunft haben könnte. 
Selbstverständlich ist es niemals einfach, für kontroverse Streitfragen einzutreten, 
und es kann vorkommen, dass man sich bestimmten Risiken aussetzt. Gerade 
deshalb müssen wir den zahlreichen Aktivisten aus dem Berufsstand der Biblio-
thekare Anerkennung zollen, die es mit ihrer Ausdauer und ihrem persönlichen 
Mut geschafft haben, so viele Erfolge zu erzielen. 

Der SRRT ist einer von 16 Arbeitskreisen innerhalb der ALA. Er ist mit über 1.600 
Mitgliedern einer der größten Arbeitskreise, und er ist im leitenden Gremium der 
ALA, dem Rat, vertreten. Er gibt einen Newsletter heraus, betreibt eine Website 
und verleiht Auszeichnungen.13 Darüber hinaus veröffentlichen einige seiner Ar-
beitsgruppen eigene Newsletter. Die ALA wird von einem Rat verwaltet, der SRRT 
von einem ‚Action Council’; er besteht gegenwärtig aus acht vom gesamten Ar-
beitskreis gewählten Mitgliedern, den Vorsitzenden aller Arbeitsgruppen, Vertre-
tern staatlicher und anderer assoziierter Organisationen, dem SRRT-
Beigeordneten im ALA-Rat und dem Redakteur des Newsletters (von Amts we-
gen). Der Action Council wählt einen Koordinator, einen Schriftführer und einen 
Schatzmeister und bestätigt einen Newsletter-Redakteur. 

Gegenwärtig verfügt der SRRT über die folgenden Arbeitsgruppen: Alternatives in 
Publication (Alternative Presse); Environment (Umwelt); Feminist (Frauenfragen); 
Hunger, Homelessness and Poverty (Hunger, Obdachlosigkeit und Armut); Infor-
mation Policy in the Public Interest (Informationspolitik im öffentlichen Interesse); 
International Responsibilities (Internationale Verantwortlichkeiten) und Martin Lu-
ther King, Jr. Holiday (Nationalfeiertag zu Ehren von Dr. Martin Luther King). Als 

                                                 
12 Einführung zu „The African Information Crisis“, ACAS Bulletin Nr. 62/63, Frühjahr 2002, 1-5. ACAS 
steht für Association of Concerned Africa Scholars. 
13 Siehe www.libr.org/SRRT/ 
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dezentrale Organisation sind es die Arbeitsgruppen, die einen Großteil der Aktio-
nen, Programme und Beschlüsse initiieren. 

In der Zeit zwischen 1991 und 2005 hat der SRRT im Verlaufe der ALA-
Jahresversammlungen mehr als 140 Programme in den folgenden Sparten unter-
stützt: 

Alternative Presse 23 
Umwelt 21 
Frauenfragen 19 
Schwule/Lesben/Bisexuelle/Transgender 17 
Martin Luther King-Nationalfeiertag 16 
Internationale Verantwortlichkeiten 12 
Afrikanisch-Amerikanische Kinderbücher 11 
Hunger, Obdachlosigkeit und Armut 6 
Weltfrieden 4 
Informationspolitik 2 
Bibliotheksverbände 1 
Freiheit am Arbeitsplatz 1 
Zensur von Museumsexponaten 1 
Aufbau eines weltweiten Netzwerks 1 
Erhaltung von Urschriften 1 

In der jüngsten Vergangenheit hat sich der SRRT u.a. in folgenden Programmen 
engagiert: 

• Are You Missing Any Information? Speaking & Publishing Freely on the 
Environment (Freies Diskutieren und Veröffentlichen von Umweltfragen) 

• Best Copy Available (Nicholson Baker über die Erhaltung von Urschriften) 
• Cuba: Sovereignty, Development, and Intellectual Freedom (Kuba: Souve-

ränität, Entwicklung und Geistesfreiheit) 
• Cultural Democracy and the Information Commons (Kulturdemokratie und 

Information als Gemeingut) 
• Economic Barriers to Library Access (Wirtschaftliche Barrieren für den 

Bibliothekszugang) 
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• Energy Efficiency, Friendly Buildings, and Librarians’ Sustainability (Ener-
gieeffizienz, umweltgerechtes Bauen und Zukunftsfähigkeit von Bibliothe-
karen) 

• Erotica in Libraries (Erotika in Bibliotheken) 
• Librarians Confront the War in Iraq (Bibliothekare gegen den Irak-Krieg) 
• Making Earth Day Every Day (Jeden Tag zum Tag der Erde machen) 
• Pornography, Feminism, and the Internet (Pornografie, Frauenfragen und 

das Internet) 
• The WTO and Libraries: Perspectives on Globalization (Die WTO und Bib-

liotheken: Perspektiven für die Globalisierung) 

Die Beschlüsse des SRRT waren oft die Folge von Programmen und wurden ge-
legentlich an den ALA-Rat weitergeleitet. Sie sprachen eine Vielfalt von Problem-
bereichen an, was auch aus der weiter unten gezeigten Liste der 12 Themen er-
sichtlich ist. Zwischen 1991 und 2005 wurden mehr als 81 Resolutionen (ausge-
nommen interne SRRT-Angelegenheiten) bestätigt. Die Mehrheit dieser Resoluti-
onen verfolgten das Ziel, den SRRT aktenkundig zu machen, ein Nebeneffekt war 
aber auch, dass sie an die einschlägigen Organisationen verteilt werden konnten, 
um eine bestimmte Sache oder Position zu unterstützen. Der SRRT ist auch nie-
mals davor zurückgeschreckt, Regierungsbehörden und Politiker anzusprechen. 
Von diesen 81 Resolutionen wurden nur 15 an den ALA-Rat weitergeleitet. So 
wurden einige auf ALA-Mitgliederversammlungen übergeben, andere wiederum 
durch Ratsmitglieder, die von der Gesamtheit der ALA-Mitglieder gewählt wurden, 
oder aber, was seit Januar 2002 häufiger geschah, durch den neuen SRRT-
Beigeordneten übermittelt. Das SRRT Action Council hat den Zeitpunkt, an dem 
der ALA-Rat angesprochen werden sollte, jeweils strategisch gewählt. Den meis-
ten Resolutionen räumte man so wenig Aussichten auf Erfolg ein, dass sie über-
haupt nicht zur Prüfung durch den ALA-Rat eingesendet wurden. Von den 15 Re-
solutionen, die an den ALA-Rat gingen, wurden vier bestätigt, zwei wurden in ab-
geschwächter Form angenommen, acht wurden abgelehnt, und eine ist noch an-
hängig. 

Nach vielen Jahren implementierte die ALA schließlich – nachdem sie immer wie-
der dazu aufgefordert worden war – ihre eigene Mitgliederpolitik und brach wegen 
der homosexualitätsfeindlichen Einstellung der Boy Scouts of America die Bezie-
hungen zu diesem größten US-amerikanischen Jugendverband ab. Durch das 
Engagement der ALA für Gleichheit und Gerechtigkeit bei den Bibliotheksdienst-
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leistungen konnten effiziente Strategien für die Bereitstellung von Bibliotheksservi-
ces für mittellose Bürger erarbeitet werden, jedoch konnte erst nach jahrelangen 
Anstrengungen damit begonnen werden, diese Strategien umzusetzen. Eine 
Schlacht, nämlich die Kritik an der Zensur in Israel und den Besetzen Gebieten, 
konnte zunächst gewonnen werden, später wurde der Sieg jedoch wieder zunichte 
gemacht. Die internationalen Bemühungen des SRRT konzentrieren sich praktisch 
immer auf Streitfragen und auf Länder, die einen direkten Bezug zur US-
Außenpolitik haben. Da die USA Israel jährlich mit 2-3 Milliarden US$ unterstützt, 
bot es sich an, die Verletzungen der geistigen Freiheit und der Menschenrechte in 
diesem Land und in den Gebieten, die es unrechtmäßig besetzt, ins Visier zu 
nehmen. Da die ALA sich für die geistige Freiheit einsetzt, konnte der SRRT in 
einem wahrhaft demokratischen Prozess über die Mitgliederversammlung und 
über den ALA-Rat 1992 zwei Resolutionen verabschieden. Eine der beiden vertei-
digte die Rechte eines Bibliothekars in einer palästinensischen Universität, die 
andere forderte echte Meinungsfreiheit in Israel, dem Westjordanland und dem 
Gazastreifen. Als verschiedene zionistische Lobby-Gruppen in den USA hiervon 
erfuhren, kam es zu einer heftigen Gegenreaktion. Diese Gruppen schafften es, 
auf der nächsten Mitgliederversammlung zunächst den allgemeinen Mitgliederbe-
schluss zur geistigen Freiheit und anschließend die Ratsresolution zum Kippen zu 
bringen. Fast wollte der ALA-Rat sogar über eine Abschaffung des SRRT beraten! 
Und um zukünftige Aktionen auf Mitgliederversammlungen zu unterbinden, insze-
nierte der Rat die Einführung einer völlig unakzeptablen Beschlussfähigkeitsrege-
lung. So ist es eine Freude zu berichten, dass nun, nach elf Jahren, in Folge eines 
kürzlich durchgeführten Mitglieder-Referendums wieder ein vernünftiger Rahmen 
hinsichtlich des Quorums auf Mitgliederversammlungen festgelegt werden konnte. 

SRRT-Resolutionen, die in abgeschwächter Form vom ALA-Rat genehmigt wur-
den, betrafen z.B. den USA PATRIOT Act und das GATS (General Agreement on 
Trade in Services; Allgemeines Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen). 
Unter den SRRT-Resolutionen, die nicht durch den Rat gingen, beziehen sich 
zwei auf sozial verantwortungsvolles Investieren des ALA-Stiftungsfonds, eine auf 
den Widerstand gegen eine Partnerschaft der ALA mit McDonald’s, eine auf die 
konsequente Ablehnung des Outsourcing, eine auf Einschränkungen von Prakti-
ken der Bill & Melinda Gates Foundation, eine auf die Aufnahme einer Klausel zu 
Gewerkschaftsboykotts in zukünftige Hotelverträge und zwei auf die Reduzierung 
der Beschlussfähigkeitsanzahl auf ALA-Mitgliederversammlungen. Bei der anhän-
gigen Resolution geht es um den Schutz der Redefreiheit am Arbeitsplatz. 
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Die 81 SRRT-Resolutionen können nach den folgenden Themenbereichen klassi-
fiziert werden: 

Internationale Verantwortlichkeiten 25 
Geistige Freiheit 18 
Führung und Demokratie in der ALA 10 
Schwule/Lesben/Bisexuelle/Transgender 6 
Umweltfragen 4 
Rassismus 5 
Library of Congress-bezogene Themen 3 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 3 
Armut 3 
Alternative Presse 1 
Frauenfragen 1 
Bibliotheksausbildung 1 

Beispiele für SRRT-Resolutionen aus der letzten Zeit sind: 

• Kulturdemokratie als Kernanliegen 
• Aufhebung der Einschränkungen bei Reisen von US-Bürgern nach Kuba 
• Beendigung der US-amerikanischen Besatzung im Irak 
• Verbot von rassistischem Ausbildungsmaterial beim US-Militär 
• Schutz der Redefreiheit am Arbeitsplatz 
• Abschaffung des gesamten USA PATRIOT Act 
• Folter als Verletzung der Grundwerte von Bibliothekaren 

 

Internationale Bemühungen14

Die Progressive Librarians Guild begann 1990 als unabhängige regionale Organi-
sation im Gebiet New York/Mittelatlantik. Sie wurde in kurzer Zeit zu einer nationa-
                                                 
14 Der größte Teil dieses Absatzes ist adaptiert aus der Publikation des Autors, „Living in the Real 
World: A Decade of Progressive Librarianship in the USA and in International Library Organizations“, 
Innovation: A Journal for Appropriate Librarianship and Information Work in Southern Africa Nr. 22 
(Juni 2001): S. 10-19. Diese Ausgabe von Innovation trägt den Titel “Progressive Librarianship” und 
umfasst Artikel über einige der hier genannten Organisationen.  
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len Vereinigung, die bald auch internationale Mitglieder anzog. Sie schloss sich 
sehr schnell dem SRRT der ALA an und war somit nicht nur außerhalb, aber auch 
innerhalb der ALA präsent. Zahlreiche ALA-Programme werden von der Progres-
sive Librarian Guild unterstützt; außerdem gibt die Organisation die Zeitschrift 
„Progressive Librarian“ heraus. Weitere Informationen hierzu sind auf der entspre-
chenden Website zu finden.15

Raimund Dehmlow aus Hannover begann 1997 oder 1998, ein Online-Verzeichnis 
mit dem Titel „Progressive Librarians Around the World“ anzulegen. Es umfasst 
Bibliotheksverbände, -organisationen und -institutionen, einzelne Bibliotheken, 
Einzelpersonen, Publikationen, Solidaritätsprojekte von Bibliotheken und Websi-
tes. Als das Verzeichnis Anfang 2001 geschlossen wurde, enthielt es Auflistungen 
aus 18 Ländern. Raimund Dehmlows Verzeichnis war der Auslöser für die Idee, 
auf der ALA-Jahreskonferenz 1998 in Washington eine Versammlung fortschrittli-
cher Bibliotheksverbände einzuberufen. Der SRRT erhielt die Genehmigung, Ver-
treter aller im Verzeichnis aufgeführten Organisationen einzuladen. Diese kamen 
im Einzelnen von der Organisation Information for Social Change aus dem Verei-
nigten Königreich, vom deutschen Arbeitskreis Kritischer BibliothekarInnen (AK-
RIBIE), vom österreichischen Arbeitskreis Kritischer BibliothekarInnen im Renner-
Institut (KRIBIBI), von der Bibliotek I Samhaelle (BIS) in Schweden und der Library 
and Information Workers Organization (LIWO) in Südafrika. Die Idee hinter diesem 
Zusammenschluss war, Wege zu finden, um die Arbeit der Bibliothekare weltweit 
zu koordinieren und zu optimieren. Das Ergebnis war die Einrichtung eines infor-
mellen Netzwerks und einer Verwaltungsanwendung für Mailinglisten. In der Zwi-
schenzeit wuchs das Online-Verzeichnis weiter an. AKRIBIE und KRIBIBI beriefen 
im Jahr 2000 eine zweite Versammlung in Wien ein und sorgten für Unterkunft 
und Verpflegung der Teilnehmer. Neben den Vertretern der Organisationen, die 
bereits 1998 in Washington teilgenommen hatten, kamen noch Vertreter weiterer 
Verbände. Entmutigend war jedoch, dass abweichende Positionen über Kuba 
sowie verschiedene persönliche und organisatorische Streitigkeiten die Beratun-
gen störten. Bedauerlicherweise hatten die Organisatoren nicht rechtzeitig vor der 
Versammlung zu Diskussionen über das Einigkeitsprinzip aufgerufen. Kurz: Man-
gelhafte Vorbereitungen führten zu einem Scheitern der Versammlung. Das Onli-
ne-Verzeichnis und die Website wurden in der ersten Jahreshälfte 2001 einge-
stellt. Wahrscheinlich verließen die Teilnehmer die Versammlung mit der traurigen 
Einsicht, dass mehr hätte erreicht werden können. 

                                                 
15 Siehe www.libr.org/PLG/ 
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Erfreulicher hingegen ist, dass sich auf der IFLA-Konferenz 2004 in Buenos Aires 
zahlreiche fortschrittliche Bibliothekare aus Lateinamerika und der Karibik trafen, 
um eine (kürzlich ins Englische übersetzte) Erklärung zu erörtern und zu formulie-
ren.16 Die Tagung stand unter dem Thema “First Social Forum on Information, 
Documentation and Libraries: Alternative Action Programs from Latin America for 
the Information Society”. Sie wurde von der Grupo de Estudios Sociales en Biblio-
tecología y Documentación aus Argentinien und dem Círculo de Estudios sobre 
Bibliotecología Política y Social aus Mexiko organisiert. Die Erklärung ist ein kurz-
gefasster, aber umfassender Überblick über die Prinzipien, die der Arbeit der Bib-
liothekare zugrunde liegen. Bemerkenswert ist, dass sie die Bedeutung von Frie-
den, ökologischer Gerechtigkeit und der Verwendung von National- und Eingebo-
renensprachen betont. 

Von den neun oben genannten Organisationen ist nur eine einzige, nämlich 
SRRT, eine offizielle Vereinigung eines nationalen Bibliotheksverbandes. Dies 
zeigt, wie wichtig es ist, auf der ganzen Welt mehr Gewicht auf sozial verantwortli-
che Arbeit innerhalb der nationalen Bibliotheksverbände zu legen. 

 

Geschichte der IFLA 

Streitfragen rund um die soziale Gerechtigkeit wurden von verschiedenen IFLA-
Gremien über einen gewissen Zeitraum nur in eingeschränktem Umfang ange-
sprochen. Der eigentliche Durchbruch vollzog sich 1984 mit der Einrichtung eines 
Kernprogramms mit dem Titel „Advancement of Librarianship in the Third World“ 
(ALP), das seit 2004 „Action for Development through Libraries Programme“ heißt. 
ALP hat sich stark engagiert und Zuschüsse für verschiedene Projekte erhalten. 
Das Programm war jedoch nicht in der Lage, das Wesen der sozialen Gerechtig-
keit in der Informationskrise und andere drängende Probleme angemessen anzu-
sprechen. 

Das Bibliothekswesen existiert in einem globalen gesellschaftlichen Kontext, aber 
auch innerhalb der sozialen Struktur jedes einzelnen Landes. Am lehrreichsten ist 
vielleicht das Beispiel vom Scheitern der IFLA, was Südafrika und seine Apart-
heid-Politik betrifft. 1972 forderte der IFLA-Vorstand auf Druck der UNESCO die 
South African Library Association auf, ihre Mitgliedschaft in der IFLA zu kündigen. 
1974 verloren die südafrikanischen IFLA-Mitglieder ihre Stimmrechte. Diese wur-

                                                 
16 Siehe www.inforosocial.org/declaration.html 
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den jedoch 1977 unter Berufung auf unveränderte Bedingungen wieder herge-
stellt. 1985 verabschiedete der IFLA-Rat eine Resolution, in der gefordert wurde, 
Mitgliedsländer, in denen ein Apartheid-Regime regiert, weiterhin auszuschließen. 
Aber selbst durch anhaltenden Druck durch eine internationale Gruppe von IFLA-
Mitgliedern und nach einer Demonstration im Verlauf der IFLA-Konferenz 1990 
wurde diese Resolution niemals implementiert, sondern durch verschiedene Stu-
dien und Untersuchungen untergraben. Nach der ersten demokratischen Wahl in 
Südafrika erübrigte sich die Resolution schließlich. 

IFLA fuhr bis in die späten 1990er Jahre ohne entsprechende Organisationsstruk-
tur fort, vergleichbare Probleme der sozialen Gerechtigkeit anzusprechen. Hierzu 
möchte ich noch einige Beispiele anführen. Obwohl die große Mehrheit der ameri-
kanischen Bibliothekare, die 1994 an der IFLA-Konferenz in Havanna teilnahmen, 
eine Petition gegen den US-Boykott Kubas unterzeichneten, ergriff der IFLA-
Vorstand keinerlei Maßnahmen. Die IFLA-Konferenz in Istanbul 1995 fand statt, 
unmittelbar nachdem Pen International seinen Jahresbericht herausgegeben hat-
te, aus dem hervorging, dass in der Türkei mehr Journalisten inhaftiert sind als in 
irgendeinem anderen Land. Als während der Konferenz zwei Resolutionen ver-
fasst wurden, die diesen Missstand beheben sollten, übte der damalige IFLA-
Vorstand Druck auf die Initiatoren aus, diese zurückzuziehen, mit dem Ergebnis, 
dass eine der beiden tatsächlich wieder zurückgezogen wurde. Unter dem enor-
men Druck der IFLA-Führung wurden aus der Resolution, die schließlich vom 
IFLA-Rat verabschiedet wurde, alle Erwähnungen der Türkei gelöscht. 

Die IFLA-Konferenz in Jerusalem im Jahr 2000 fand unmittelbar vor Beginn der 
zweiten Intifada statt. Die Menschen in Israel/Palästina waren sehr gespannt dar-
auf, ob sich Verhandlungen ergeben würden, ob Palästina seine Unabhängigkeit 
erklären würde oder ob es zu weiteren Aufständen kommen würde. Sehr bald 
wurde klar, dass die lokalen Organisatoren der Konferenz palästinensische Biblio-
thekare ausgeschlossen hatten und dass alle arabischen Staaten die Konferenz 
boykottierten und ihre eigene Versammlung in Kairo abhielten. Die Regierung 
Israels nutzte die Konferenz, um ihre eigene politische Tagesordnung vorzubrin-
gen, und sie begrüßten die Teilnehmer sogar in der „vereinigten Hauptstadt des 
Staates Israel“. Es stellte sich heraus, dass der Hauptredner ein Mitarbeiter des 
israelischen Außenministeriums war. Einige Bibliothekare protestierten während 
der Versammlung öffentlich und privat, und der IFLA wurde eine Erklärung der 
National Conference of Palestinian Librarians vorgelegt, in der eine Intervention 
durch die UNESCO gefordert wurde, um die kulturelle Identität der Stadt Jerusa-
lem aufrechtzuerhalten. Der IFLA-Vorstand distanzierte sich schließlich von der 
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politischen Linie der Konferenz, führte jedoch an, dass derartige Dinge außerhalb 
der Kontrolle des lokalen Organisationskomitees lägen. 

 

IFLA-Gesprächskreis zur sozialen Verantwortung 

Es mussten klare Schritte unternommen werden, um es IFLA zu ermöglichen, die 
drängenden Fragen zu behandeln. Auf der Konferenz in Beijing 1996 bildete sich 
eine kleine Gruppe, die über die Einrichtung eines Gesprächskreises zur sozialen 
Verantwortung (Social Responsibilities Discussion Group; SRDG) beriet. Die 
Früchte dieser Bemühungen zeigten sich auf der Konferenz in Kopenhagen 1997, 
auf der der Gesprächskreis unter der Sektion Education and Training (Ausbildung 
und Schulung) eingerichtet wurde. Man beschloss, sich auf den Themenschwer-
punkt „Die wachsende Kluft zwischen den Informationsreichen und den Informati-
onsarmen, sowohl länderübergreifend als auch länderintern“ zu konzentrieren. (Da 
FAIFE im Jahr 2007 sein zehnjähriges Bestehen feiert, möchte ich am Rande 
anregen, zu diesem Anlass eine kurze Abhandlung über seine Geschichte zu 
verfassen.) 

Auf der Konferenz 1998 in Amsterdam übergab der SRDG sechs Diskussionsun-
terlagen, die sich mit dem Thema Informationskluft beschäftigten (und die noch im 
IFLANET zu lesen sind). Im Einzelnen geht es in diesen Diskussionsunterlagen 
um die Entwicklung ländlicher Bibliotheken (von Kalpana Dasgupta), die Lese-
/Schreibförderung in Bibliotheken (von Josephine Andersen), Gebühren für Biblio-
theksdienstleistungen (von Kristine Abelsnes), Personalentwicklung (von Dennis 
Ocholla), die „digitale Kluft“ (von Al Kagan) und das Nord-Süd-Gefälle bei der 
Entwicklung von Bibliotheken (von Ismail Abdullahi). 

Auf der Konferenz 1999 in Bangkok wurde ein Gesamtdokument mit Empfehlun-
gen ausgehändigt, das nicht nur im IFLANET, sondern auch im IFLA Journal und 
später in einer IFLA Einzeldarstellung veröffentlicht wurde17. Die 14 Empfehlun-
gen wurden im Jahr 2000 auf der Konferenz in Jerusalem bekräftigt und noch 
einmal erläutert und von der Sektion Education and Training an die Division of 
Education and Research (Abteilung Bildung und Forschung) übergeben, die sie 
wiederum an den Fachrat übersandte. Dieser bestätigte die Empfehlungen im 
Dezember 2000 auf seiner Tagung in Den Haag. Zur gleichen Zeit beantragte der 
                                                 
17 Aus „Libraries in the Information Society“, herausgegeben von Tatiana V. Ershova und Yuri Hohlov, 
S. 39-46. München: K.G. Saur, 2002. Ursprünglich veröffentlicht im IFLA Journal 20, 1 (2000): S. 28-
33, und www.ifla.org/VII/dg/srdg/srdg7.htm. 
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